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Liebe Landwirte und Gärtner,
liebe Praktiker und Anwender von Pfl anzenschutzmitteln,

die Pfl anzenschutzpolitik des Bundesministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) ist an 
der „gesunden Pfl anze“ ausgerichtet. Hierzu gehört, dass das 
BMELV die drei Politikfelder Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz gleichgewichtig betrachtet. Eine gesunde 
Ernährung, eine Landwirtschaft, die Verantwortung für unser 
tägliches gutes Essen sowie für unsere Landschaft und Natur 
übernimmt, sowie ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen 
Verbraucher- und Wirtschaftsinteressen sind Voraussetzung 
für ein hohes Maß an Lebens qualität und wirtschaftlichem 
Wachstum.

Ein bestimmungsgemäßer und sachgerechter Pfl anzenschutz 
ist dabei ein wichtiger Faktor. Er bedeutet nicht allein die An-
wendung chemischer Pfl anzenschutzmittel, sondern bezieht 
alle vorbeugenden Maßnahmen, Maßnahmen zur Befallsfest-
stellung sowie Bekämpfungsmaß nahmen nichtchemischer 
oder chemischer Natur ein.

Mit dieser Broschüre wird einem vielfältig geäußerten 
Wunsch Rechnung getragen, die Grundsätze jedem Prakti-
ker, Schüler, Studenten oder Berater, der Informationen zur 
guten fachlichen Praxis im Pfl anzenschutz benötigt, auch in 

Vorwort

schriftlicher Form zur Verfügung zu stellen. Diese im Bundes-
anzeiger vom 24. März 2005 veröffentlichten Grundsätze sind 
jedem Praktiker zu empfehlen, der professionell Pfl anzen-
schutzmaßnahmen durchführt.

Besonders die Aussagen zur weiteren Verbesserung der Sach-
kunde von Pfl anzenschutzmittel-anwendern sowie zu Form 
und Inhalt der Aufzeichnungen über Pfl anzenschutzmittel-an-
wendungen sind wichtig. Hier ergeben sich Verpfl ichtungen 
aus dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Hygienepaket 
der Europäischen Union im Hinblick auf die Dokumentation 
der Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln.

Diese Grundsätze sind das Basiswissen für die Durchführung 
des Pfl anzenschutzes in Deutschland. Über eine breite An-
wendung würde ich mich freuen.

Horst Seehofer
Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz
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1. Aktualisierte Grundsätze für die 
Durchführung der guten fachlichen Praxis im 
Pfl anzenschutz

Gemäß § 2a Abs. 1 des Pfl anzenschutzgesetzes (Pfl SchG) darf 
Pfl anzenschutz nur nach guter fachlicher Praxis durchge-
führt werden. Sie ist gesetzliche Vorschrift und somit auch 
verbind lich zu befolgen. Die gute fachliche Praxis dient ins-
besondere
1. der Gesunderhaltung und Qualitätssicherung von Pfl an-

zen und Pfl anzenerzeugnissen durch
 a) vorbeugende Maßnahmen,
 b) Verhütung der Einschleppung oder Verschleppung von  

 Schadorganismen,
 c) Abwehr oder Bekämpfung von Schadorganismen und

2. der Abwehr von Gefahren, die durch die Anwendung, das 
Lagern und den sonstigen Um gang mit Pfl anzenschutz-
mitteln oder durch andere Maßnahmen des Pfl anzen-
schutzes, ins besondere für die Gesundheit von Mensch 
und Tier und für den Naturhaushalt, entstehen können. 

Zur guten fachlichen Praxis gehört, dass die Grundsätze des 
integrierten Pfl anzenschutzes und der Schutz des Grundwas-
sers berücksichtigt werden.

Gemäß § 2a Abs. 2 Pfl SchG werden die Grundsätze für die 
Durchführung der guten fachli chen Praxis im Pfl anzenschutz 
vom Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirt schaft unter Beteili gung der Länder und unter 
Berücksichtigung des Standes der wissen schaftlichen Erkennt-
nisse sowie der Erfahrungen der Pfl anzenschutzdienste und 
des Perso nen kreises, der Pfl anzenschutz maßnahmen durch-
führt, erstellt und im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Um welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im 
Bundesan zeiger ver öffentlicht.

Die erste Veröffentlichung im Jahr 1998 diente dazu, durch 
beschreibende und mit Beispielen unterlegte Grundsätze das 
Gesamtpaket der Handlungsanforderungen an diejenigen, 
die Pfl an zenschutzmaßnahmen durchführen, darzustellen. 
Ganz bewusst wurden dabei die Grund sätze als Ergänzung zu 
den bestehenden rechtlichen Regelungen (z. B. in Verordnun-
gen zum Pfl anzenschutz oder durch Anwendungsbestimmun-
gen, die bei der Zulassung festgesetzt werden) formuliert. 

Die gute fachliche Praxis ist kein statischer Zustand, sondern ein 
dynamisches System, das sich auf der Grundlage neuer Erkennt-
nisse und praktikabler Verfahren ständig weiterentwi ckelt.

Die hier vorliegende, überarbeitete und aktualisierte Fassung 
der Grundsätze für die Durch führung der guten fachlichen 
Praxis entspricht den heutigen Anforderungen an diejenigen, 
die Pfl anzenschutzmaßnahmen durchführen. Dabei wurden 
aktuelle Forderungen der Gesellschaft nach einer „gläser-
nen Produktion“ und vorsorgendem Verbraucherschutz eben-
so berücksich tigt wie neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
in den Bereichen der Hygiene, der Vermeidung der Bildung 
von Mykotoxinen, der Anwendung von Pfl anzenschutzmit-
teln sowie des Schut zes bestimmter angrenzender Flächen. 
Auch zwischenzeitliche Änderungen bei der Zulassung von 
Pfl anzenschutzmitteln und Besonderheiten der seit 1998 im 
Pfl SchG verankerten Ge nehmigungsverfahren für Lückenindi-
kationen im Pfl anzenschutz wurden aufgenommen.

Besonders hervorzuheben ist auch die Dokumentation der 
Anwendung von Pfl anzenschutz mitteln. Es wird nunmehr 
klargestellt, dass zur guten fachlichen Praxis gehört, die 
Anwen dung von Pfl anzenschutzmitteln zu dokumentieren. 
Soweit Schläge vorliegen, hat dies schlagspezifi sch zu gesche-
hen. Damit wird die in § 5 des Bundesnaturschutzgesetzes 
verankerte Forderung nach einer schlagspezifi schen Doku-
mentation über den Einsatz von Pfl anzen schutzmitteln nach 
Maßgabe des landwirtschaftlichen Fachrechts umgesetzt und 
spezifi ziert.

Die Grundsätze selbst sind nicht bußgeldbewehrt. Sie entfal-
ten ihre Wirkung in Form eines antizipierten Sachverständi-
gengutachtens, d. h. sie bilden einen Standard, der sowohl 
von den zuständigen Behörden als auch von den Gerichten 
herangezogen werden kann, um zu beur teilen, ob die durch-
geführte Pfl anzenschutzmaßnahme guter fachlicher Praxis 
entsprach. Fer ner kann bei der Anwendung von Pfl anzen-
schutzmitteln die zuständige Behörde gemäß Pfl SchG im Ein-
zelfall entsprechend der Situation vor Ort anordnen, dass be-
stimmte Maß nahmen zur Einhaltung der guten fachlichen 
Praxis ergriffen werden. Ein Verstoß gegen diese Anordnung 
ist ordnungswidrig und bußgeldbewehrt.

Für Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft ist die 
gute fachliche Praxis täglich erneut unter Beweis zu stel-
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len. Besonders der Umgang mit Pfl anzenschutzmitteln er-
fordert eigen verantwortliches und regelgerechtes Handeln 
im Sinne der Nachhaltigkeit. Dies gilt vor allem auch im 
Hinblick auf eine möglichst weitgehende Vermeidung von 
Pfl anzenschutzmittelrück ständen in Lebens- und Futtermit-
teln und den Schutz des Grund- und Trinkwassers.

2. Ziel, Rahmen und Zusammenhänge

Ziel

Die gute fachliche Praxis im Pfl anzenschutz ist eine Grund-
voraussetzung für sachgerechtes Handeln im Pfl anzenschutz. 
Die Beachtung dieser Grundsätze gewährleistet die Durchfüh-
rung eines bestimmungsgemäßen und sachgerechten Pfl an-
zenschutzes bei gleichzeitiger Be rücksichtigung der Belange 
des vorbeugenden Verbraucherschutzes sowie des Schutzes 
des Naturhaushaltes. 

Durch die vom Pfl SchG vorgegebene Berücksichtigung der 
Grundsätze des integrierten Pfl anzenschutzes folgen die 
Grundsätze zur Durchführung der guten fachlichen Praxis im 
Pfl anzenschutz auch dem Prinzip, unter vorrangiger Berück-
sichtigung biologischer, biotech nischer, pfl anzenzüchteri-
scher sowie anbau- und kulturtechnischer Pfl anzenschutzmaß-
nah men die Anwendung chemischer Pfl anzenschutzmittel 
auf das notwendige Maß zu begrenzen.

Die Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen 
Praxis im Pfl anzenschutz sollen damit in Verbindung mit den 
anspruchsvollen rechtlichen Regelungen zur
ó Zulassung von Pfl anzenschutzmitteln,
ó Prüfung von Pfl anzenschutzgeräten und
ó Sachkunde
eine Pfl anzenproduktion in hoher Qualität und hinreichen-
der Quantität gewährleisten. Gleich zeitig sollen Risiken für 
Mensch, Tier und für den Naturhaushalt so weit wie möglich 
vermie den werden.

Die gute fachliche Praxis stellt damit die Basisstrategie im 
Pfl anzenschutz dar und beinhaltet die Durchführung von 
Pfl anzenschutzmaßnahmen, die
ó in der Wissenschaft als gesichert gelten,
ó aufgrund praktischer Erfahrungen als geeignet, angemes-

sen und notwendig anerkannt sind,

ó von der amtlichen Beratung empfohlen werden und
ó den sachkundigen Anwendern bekannt sind. 

Rahmen

Pfl anzenschutz vollzieht sich in dynamischen biologischen 
Systemen, die von einer Vielzahl unterschiedlicher Variab-
len bestimmt werden. Viele dieser Variablen, wie z. B. das 
Wetter, sind von denjenigen, die Pfl anzenschutzmaßnahmen 
durchführen, weder exakt vorhersehbar noch gestaltbar. Die 
Vielfalt der angebauten Kulturpfl anzenarten und -sorten und 
ihrer Schadorganismen, aber auch der unterschiedliche Wis-
sensstand über ihre wechselseitigen Beziehungen, führen 
dazu, dass die im konkreten Fall zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten zur Schadensabwehr und -reduzierung nach 
Art und Wirksamkeit verschieden sind.

Die gute fachliche Praxis im Pfl anzenschutz ist daher stets 
von der speziellen Situation vor Ort abhängig und grundsätz-
lich nur im Einzelfall beurteilbar. Es lassen sich jedoch allge-
meine Grundsätze für die Durchführung der guten fachli-
chen Praxis formulieren, wie nach heutigem gesicherten Wis-
sen Pfl anzenschutzmaßnahmen durchgeführt werden sollten.

Als machbare und zumutbare Handlungsanforderung für je-
den, der Pfl anzenschutzmaßnah men durchführt, werden be-
sonders auch vorbeugende oder andere als chemische Maß-
nahmen beschrieben. Die gute fachliche Praxis im Pfl anzen-
schutz umfasst damit weit mehr als nur die Anwendung von 
Pfl anzenschutzmitteln.

Die Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen 
Praxis im Pfl anzenschutz gelten grundsätzlich für alle Wirt-
schaftsweisen (z. B. konventioneller, integrierter oder ökologi-
scher Landbau). Sie bilden jeweils den Rahmen für die verfüg-
baren Handlungsmöglichkeiten des Praktikers1, der Pfl anzen-
schutzmaßnahmen plant und durchführt.

Der Pfl anzenschutz im ökologischen Landbau ist zusätzlich 
an die Vorgaben der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 des Ra-
tes über den ökologischen Landbau und die entsprechende 
Kenn zeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Le-
bensmittel gebunden. Dies schränkt die Möglichkeiten für Be-

1 Als Praktiker wird nachfolgend der sachkundige Anwender von Pfl anzen-
schutzmaßnahmen in der Landwirtschaft, im Gartenbau und in der Forst-
wirtschaft bezeichnet.
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triebe des ökologischen Landbaus in einigen Bereichen dieser 
Grund sätze  ein und ist bei der Auswahl geeigneter Pfl anzen-
schutzverfahren zu berück sichti gen.

Ähnliches gilt für Betriebe, die sich vertraglich an bestimm-
te Produktionsrichtlinien oder -verfahren binden. Dies ist z. B. 
beim kontrollierten integrierten Anbau oder bestimmten 
Qualitätssicherungssystemen der Fall.

Zielgruppe

Die Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen 
Praxis gelten für jeden, der in der Landwirtschaft, im Garten-
bau2 oder in der Forstwirtschaft Pfl anzenschutzmaßnahmen 
durch führt.

Der Bereich des Haus- und Kleingartens ist hier aufgrund sei-
ner besonderen Situation ausge nommen. Für diesen Bereich 
sind in das Pfl anzenschutzgesetz spezielle Regelungen aufge-
nommen worden.

Zusammenhänge

Grundsätze zur Durchführung der guten fachlichen 
Praxis und rechtliche Regelungen im Pfl anzenschutz

Die rechtlichen Regelungen im Pfl anzenschutz umfassen u. a. 
die Durchführung von Pfl anzen schutzmaßnahmen, die Zu-
lassung von Pfl anzenschutzmitteln, die Beschaffenheit und 
Prüfung von Pfl anzenschutzgeräten sowie die Ausbildung 
der Anwender von Pfl anzen schutzmitteln. Diese im Pfl anzen-
schutzgesetz und den dazu erlassenen Verordnungen fest-
geschriebenen Re gelungen werden in diesen Grundsätzen 
nicht einzeln wiederholt. Sie wer den durch die Grund sätze 
sinnvoll ergänzt und zum Teil näher beschrieben.

Bei der Zulassung3 von Pfl anzenschutzmitteln werden Anwen-
dungsgebiete und Anwendungs bestimmungen (z. B. Abstände 
zu Gewässern und zu Saumbiotopen) festgesetzt, die vom An-
wender einzuhalten sind. Auch diese bußgeldbewehrten Be-
stimmungen werden in diesen Grundsätzen nicht wiederholt. 
Darüber hinaus enthalten die Gebrauchsanleitungen zuge lasse-

ner Pfl anzenschutzmittel alle erforderlichen Informationen, 
um die Pfl anzenschutzmit tel sachgerecht anzuwenden.

Pfl anzenschutz darf nach § 2a des Pfl SchG nur nach guter 
fachlicher Praxis durchgeführt werden. Bei der Anwendung 
von Pfl anzenschutzmitteln, dies hebt das Pfl SchG in  § 6 
Abs. 1 Satz 1 nochmals hervor, ist nach guter fachlicher Pra-
xis zu verfahren. Die zustän digen Behör den der Länder kön-
nen Maßnahmen anordnen, die zur Erfüllung dieser Anforde-
rung erfor derlich sind. Ein Verstoß gegen diese Anordnung 
kann mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Hinzu kommt eine auf den Einzelfall bezogene besonde-
re Sorgfaltspfl icht der Anwender (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Pfl SchG). 
Auch hierzu können die zuständigen Behörden Anordnungen 
treffen.

Das Erfordernis der personenbezogenen Sachkunde bei der 
Anwendung von Pfl anzenschutz mitteln in Betrieben der 
Landwirtschaft, des Gartenbaus und der Forstwirtschaft ist in 
§ 10 Pfl SchG und der Pfl anzenschutz-Sachkundeverordnung 
festgelegt. In speziellen Fällen (z. B. Anwendung Phosphor-
wasserstoff entwickelnder Mittel) gelten zusätzlich weitere ge-
setzliche Regelungen (z. B. Gefahrstoffverordnung).

Mittel- und fl ächenbezogene Anwendungsbeschränkungen 
sind auf Bundesebene in speziel len Verordnungen (z. B. der 
Bienenschutzverordnung und der Pfl anzenschutz-Anwen-
dungs ver ordnung), im Pfl SchG (§ 6 Abs. 2 Pfl SchG) oder in 
Anwendungsbe stimmun gen für Pfl an zenschutzmittel fest-
gelegt. Darüber hinaus können auf Landes- oder Gemeinde-
ebene weiter gehende Bestimmungen zur Anwendung von 
Pfl anzenschutzmitteln, z. B. zum Schutz des Wassers oder aus 
Gründen des Naturschutzes, erlassen werden, die ebenfalls 
ein zuhalten sind. 

Hinzu kommen Vorschriften in weiteren Rechtsbereichen, die 
den Erwerb, den Transport, den Umgang, die Lagerung und 
Entsorgung von Pfl anzenschutzmitteln betreffen. Weitere Vor-
schriften, die der Praktiker zu befolgen hat, wie diejenigen 
des Pfl anzenbaus, z. B. des Dün gemittelrechts oder des Saat-
gut- und Sortenrechts, beeinfl ussen die Entscheidungen der 
Prak tiker ebenfalls. Weitaus weniger detailliert sind die recht-
lichen Regelungen zur Durchführung nichtchemischer Pfl an-
zenschutzmaßnahmen und zum Einsatz von Pfl anzenschutz-
geräten.

2 Landwirtschaft und Gartenbau werden hier in einem umfassenden Sinne 
verwendet und schließen Sonderkulturen wie Hopfen, den Weinbau und 
alle Sparten des Produktions- und Dienstleistungsgartenbaus ein. 

3 Internetadresse der Zulassungsbehörde für Pfl anzenschutzmittel: 
 www.bvl.bund.de
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Gute fachliche Praxis und integrierter Pfl anzenschutz

Das Konzept des integrierten Pfl anzenschutzes wird welt-
weit, wie auch in der Agenda 21 der UNO-Konferenz für Um-
welt und Entwicklung 1992 formuliert, als Leitbild des prakti-
schen Pfl anzenschutzes in der Landwirtschaft herausgestellt. 
Es heißt dort: „Ein integrierter Pfl an zenschutz, der die biolo-
gische Bekämpfung, Wirtspfl anzenresistenz und angepasste 
Anbau praktiken miteinander verknüpft und die Anwendung 
von Pfl anzenschutzmitteln auf ein Mi nimum reduziert, ist 
eine optimale Lösung für die Zukunft, da er die Erträge si-
chert, die Kos ten senkt, umweltverträglich ist und zur Nach-
haltigkeit der Landwirtschaft beiträgt.“

In § 2a Abs. 1 des Pfl SchG wird ein direkter Bezug zwischen 
der Durchfüh rung des Pfl anzen schutzes nach guter fachli-
cher Praxis und dem integrierten Pfl anzenschutz hergestellt:

„Zur guten fachlichen Praxis gehört, dass die Grundsätze des 
integrierten Pfl anzenschutzes und der Schutz des Grundwas-
sers berücksichtigt werden.“

Die Möglichkeiten zur Durchführung integrierter Pfl anzen-
schutzverfahren sind je nach Stand der Verfahrensentwick-
lung in einzelnen Kulturen unterschiedlich. So sind z. B. bei 
Dauer kulturen die Mechanismen zur natürlichen Regulati-
on von Schadorganismen besser auszunut zen als bei jährlich 
wechselndem Anbau. Daher stehen dem Obst- oder Weinbau 
mehr „integ rierbare“ Pfl anzenschutzverfahren zur Verfügung 
als dem Ackerbau. 

Die Grundsätze des integrierten Pfl anzenschutzes dokumen-
tieren den hohen Anspruch des Konzeptes des integrierten 
Pfl anzenschutzes, das deutlich über den derzeitigen Anfor-
derun gen zur guten fachlichen Praxis im Pfl anzenschutz 
liegt.

Folgende fünf Grundsätze kennzeichnen den integrierten 
Pfl anzenschutz:

˘ 1. Grundsatz

Der integrierte Pfl anzenschutz stellt einen systemaren An-
satz dar und fordert ein komplexes Vorgehen.

˘ 2. Grundsatz

Der integrierte Pfl anzenschutz schließt die ökologischen 
Belange gleichgewichtig mit öko nomischen und sozia-
len Aspekten in sein Konzept ein, um ein Handeln in den 
Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit und damit die 
Nachhaltigkeit zu sichern.

˘ 3. Grundsatz

Im Konzept des integrierten Pfl anzenschutzes haben vorbeu-
gende Maßnahmen Vorrang vor Bekämpfungsmaßnahmen.

˘ 4. Grundsatz

Der integrierte Pfl anzenschutz erfordert sorgfältige Ab-
wägungsprozesse über alle Entscheidun gen im Pfl anzen-
schutz.

˘ 5. Grundsatz

Der integrierte Pfl anzenschutz setzt als wissensbasiertes 
Konzept auf die Nutzung neuer wis senschaftlicher Er-
kenntnisse und des verantwortbaren technischen Fort-
schritts und stellt hohe Anforderungen an die Bereitstel-
lung und Umsetzung standortbezogener Informationen. 

Diese Grundsätze des integrierten Pfl anzenschutzes bilden 
die Grundphilosophie, die in spe zielle Leitlinien zum in-
tegrierten Pfl anzenschutz und Anbaurichtlinien zum inte-
grierten An bau eingehen sollte.
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Gute fachliche Praxis und EU-Prämienzahlungen sowie 
absatzbezogene Vereinba rungen

Die gute fachliche Praxis im Pfl anzenschutz ist eine wichti-
ge Grundlage für die Beschreibung von förderfähigen Maß-
nahmen. Dies gilt sowohl für nationale Maßnahmen im Rah-
men der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschut zes“ als auch für För-
dermaßnahmen der Europäischen Gemeinschaft, z. B. im 
Rahmen der Verord nung für den länd lichen Raum. Maßnah-
men, die den ange strebten Zweck erfüllen und grundsätz-
lich über die gute fachliche Praxis hinausgehen, wie z. B. be-
stimmte Verfahren des integrierten Pfl anzenschutzes, sollten 
förderfähig sein. 

Die Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 
1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raums durch den europäischen Ausrichtungs- und Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) bestimmt als Förder-
voraussetzung die Einhaltung der guten fachlichen Praxis.

Pfl anzenschutzmittel dürfen nur nach guter fachlicher Praxis 
angewandt werden. Diese im Pfl SchG verankerte Vorschrift 
dient u. a. dem Schutz des Naturhaushaltes. Verstöße gegen 
das Pfl anzenschutzgesetz führen ab dem 1. Januar 2006 zu 
einer Kürzung der Direktzahlun gen, unabhängig davon, ob 
nach dem Fachrecht ein Bußgeld verhängt wird.

Zunehmend verknüpfen Vermarktungsunternehmen die in 
Anbauverträgen festgelegten An forde rungen an die Produk-
tion landwirtschaftlicher Güter mit der Forderung, die gute 
fach liche Praxis zu berücksichtigen und entsprechende Be-
stimmungen einzuhalten.

3. Struktur der Grundsätze für die 
Durchführung der guten fachlichen Praxis im 
Pfl anzenschutz

Die nachfolgend näher beschriebenen Grundsätze für die 
Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pfl anzenschutz 
umfassen allgemeine Grundsätze und Grundsätze für
ó vorbeugende Maßnahmen, um den Befall von vornherein 

gering zu halten,
ó die Beobachtung der Pfl anzen, Pfl anzenbestände und 

Pfl anzenerzeugnisse und die Einschät zung eines eventu-
ellen Befalls, um rechtzeitig und sachgerecht entgegen-
zuwir ken,

ó die Entscheidung, ob ein Befall bekämpfungswürdig ist 
oder nicht, sowie darüber, ob die Abwehr eine nichtche-
mische oder eine chemische Maßnahme erfordert,

ó die Durchführung der Maßnahme in sachgerechter Weise, 
einschließlich Transport, Lage rung und Entsorgung che-
mischer Pfl anzenschutzmittel,

ó die Dokumentation der Anwendung von Pfl anzenschutz-
mitteln sowie

ó die Erfolgskontrolle.

Die Grundsätze für die Durchführung der guten fachlichen 
Praxis berücksichtigen ferner alle dem Standort und der Si-
tuation angepassten Möglichkeiten zur Schadensabwehr und 
schlie ßen nur Methoden ein, die praktikabel4 und ökologisch 
vertretbar sind. 

4. Allgemeine Grundsätze

Die gute fachliche Praxis dient insbesondere der Gesunder-
haltung und Qualitätssicherung von Pfl anzen und Pfl anzener-
zeugnissen durch vorbeugende Maßnahmen, Verhütung der 
Ein schleppung oder Verschleppung von Schadorganismen 
und Abwehr oder Bekämpfung von Schadorganismen sowie 

4 Praktikabel wird hier im Sinne von wirtschaftlich, wirksam und bewährt 
verwendet.
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der Abwehr von Gefahren, die durch die Anwendung, das La-
gern und den sonstigen Umgang mit Pfl anzenschutzmitteln 
oder durch andere Maßnahmen des Pfl anzenschutzes, insbe-
sondere für die Gesundheit von Mensch und Tier und für den 
Natur haushalt, entstehen können. 

Folgende allgemeine Grundsätze gelten:

 ó Alle Pfl anzenschutzmaßnahmen standort-, kultur- und 
situationsbezogen durchfüh ren und die Anwendung 
von Pfl anzenschutzmitteln auf das notwendige Maß be-
schränken.

 ó Bewährte kulturtechnische und andere nichtchemische 
Maßnahmen zur Schadens minderung vorrangig nut-
zen, sofern sie praktikabel  sind.

 ó Den Befall durch Schadorganismen durch geeignete 
Maßnahmen so reduzieren, dass kein wirtschaftlicher 
Schaden entsteht. Dabei ist in der Regel keine vollstän-
dige Ver nichtung der Schadorga nismen anzustreben. 
In Einzelfällen kann aus anderen Grün den eine regi-
onale oder punktuelle Eliminierung angezeigt sein.

 ó Die vielfältigen Angebote der amtlichen und sonstigen 
Beratung sowie weitere Ent scheidungshilfen nutzen. 
Durch Weiterbildung sichern, dass die durchgeführten 
Pfl anzenschutzmaßnahmen dem allgemeinen Stand 
des Wissens entsprechen.

5. Grundsätze für Maßnahmen, die einem Befall 
durch Schadorganismen vorbeugen

Anbausysteme, Kulturarten5 und Fruchtfolgen

Grundsätzlich soll der Standort so genutzt werden, dass er 
den Ansprüchen der Kulturarten an Bodengüte und Klima 
genügt, um den Pfl anzen ein optimales Wachstum zu ermög-
lichen und das Risiko des Befalls mit Schadorganismen nied-
rig zu halten. Ungünstige oder ungünstig gestaltete Standor-
te schwächen die Vitalität und damit die Widerstands- und 
Konkurrenzkraft der Pfl anzen. Enge Fruchtfolgen können zur 
Anreicherung des Schadorganismenpotenzials im Boden füh-

ren und somit einen weiteren Anbau gefährden. Bei einer 
Reihe von Kulturen soll ten daher Anbaupausen eingehalten 
werden. Beispielsweise sind bei Zuckerrüben und Kartof feln 
Anbaupausen erforderlich, um den Befall durch Nematoden 
in Grenzen zu halten oder abzuwenden. Aber auch andere 
Auswirkungen der Fruchtfolge sind zu beachten, wie z. B. die 
Gefährdung des Erntegutes durch Mykotoxine beim Anbau 
von Weizen nach Mais.

Anbausysteme, Kulturarten und Fruchtfolgen sollten 
standortgerecht und so ausge wählt und gestaltet werden, 
dass der Befall durch Schadorganismen nicht gefördert 
wird, auch um der Bildung von schädlichen Stoffen wie 
Mykotoxinen vorzubeugen.

Den Möglichkeiten des Praktikers, Kulturarten und Fruchtfol-
gen unter dem Gesichtspunkt der Pfl anzengesundheit aus-
zuwählen, sind allerdings Grenzen gesetzt. An vielen Stand-
orten ist aufgrund der Boden- und Klimaverhältnisse nur 
ein sehr spezifi sches Kulturartenspektrum anbauwürdig. Die 
agrarpolitischen Rahmenbedingungen, die Nachfrage, die 
Wirtschaftsweise oder z. B. auch die Kosten für die Mecha-
nisierung der Produktion können ebenfalls Einfl uss auf die 
Wahl der Anbausysteme, Kulturarten und Fruchtfolgen ha-
ben. Dennoch sollte eine erweiterte Fruchtfolge durch den 
Anbau von Zwischenfrüchten oder die Einordnung von Still-
legungsfl ächen angestrebt werden.

5 Hierzu zählen auch Baumarten.
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Die Auswahl der Kulturen im Gartenbau wird in noch stär-
kerem Maße durch den Markt und die Marktnähe bestimmt. 
Grundsätzlich bietet die Vielfalt der gartenbaulichen Kultu-
ren bes sere Voraussetzungen für einen Kulturwechsel. Diese 
Möglichkeiten werden jedoch oft durch betriebsspezifi sche 
Gegebenheiten und regionale Vermarktungsbedingungen 
eingeschränkt.

In der Forstwirtschaft sind standortgerechte Wälder seit lan-
gem eine wichtige Maßnahme zur Erhöhung der natürlichen 
Widerstandskraft der Wälder.

Bodenbearbeitung

Eine dem Standort, der Kultur und der phytosanitären Situa-
tion angepasste Bodenbearbeitung kann dazu beitragen, den 
Aufwand an chemischen Pfl anzenschutzmitteln zu reduzie-
ren. Die Bodenbearbeitung wird vor allem von den Bodenei-
genschaften, der Boden feuchte, der Vor frucht und den An-
sprüchen der Kulturpfl anzen bestimmt. Dabei sind die Aus-
wirkungen auf die Mineralisierung sowie die Gefahren der 

Bodenerosion durch Wasser und Wind zu beach ten. Durch 
Erosion können erhebliche Mengen an Pfl anzenschutzmit-
teln aus der Zielfl äche abgetragen werden und zum Bei-
spiel in Gewässer gelangen. Bodenschonende Bearbeitungs-
verfahren setzen einen hinreichenden Kulturzustand des 
Bodens voraus und sind nicht in allen Boden-Klima-Regio-
nen sinnvoll. Eine Entscheidung über das jeweils angemesse-
ne Boden bearbeitungsverfahren kann nur vor Ort und unter 
Be achtung von Erfahrungswerten situati onsbezogen durch 
den Praktiker erfol gen. Die Bodenbe arbeitung ist an den An-
sprüchen der Kulturpfl anzen auszurichten und häu fi g eine 
unverzicht bare Maßnahme zur Unkrautregulie rung. In der 
Regel sollte eine Bodenbearbeitung in der Forstwirtschaft 
nicht bzw. nur selten und in geringem Umfang durchgeführt 
werden.

Die Bodenbearbeitung sollte standortgerecht und situations-
bezogen so gestaltet werden, dass der Befall durch Schador-
ganismen nicht gefördert wird, auch um der Bildung von 
schädlichen Stoffen wie Mykotoxinen vorzubeugen.

Der Praktiker hat zu beachten, dass die Bodenbearbeitung 
erhebliche Auswirkungen vor allem auf die Verunkrautung 
der Kulturpfl anzenbestände und den Befallsdruck durch 
Krankheiten und Schädlinge, z. B. auf den Befall des Getrei-
des durch Halmbasiserkrankungen oder durch Pilzbefall in 
der Ähre, hat. Durch sachgerechte Bodenbearbeitung kann 
er z. B. die Ver unkrau tung durch die Quecke mindern. Aus 
Gründen des Erosionsschutzes sollte der Boden mög lichst 
nie unbehandelt bleiben. Dies kann durch Untersaaten, Zwi-
schenfrüchte, Mulch saaten, andere Formen reduzierter Bo-
denbearbeitung oder Umwandlung besonders gefährde ter 
Flä chen in Dauergrünland erreicht werden. Pfl uglose Boden-
bearbeitung hemmt die Ero sion, ist jedoch häufi g mit ei nem 
insgesamt erhöhten Aufwand an Pfl anzenschutzmaßnahmen 
verbun den. Nach Mais emp fi ehlt sich aufgrund der Gefahr 
eines erhöhten Fusarium-Befalls in der Folge kultur Weizen 
eine Pfl ugfurche. Es gilt also im Einzelfall abzuwägen, welche 
Art der Boden bearbeitung sowohl den Belangen des Boden- 
und Erosionsschutzes als auch der guten fachli chen Praxis im 
Pfl anzenschutz am besten gerecht wird. 
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Auswahl von Sorten und Herkünften

Die Pfl anzenzüchtung leistet mit der Bereitstellung von Kul-
turpfl anzensorten, die wichtige Resistenz- oder Toleranzei-
genschaften besitzen, einen bedeutenden Beitrag zur Ent-
wicklung eines umweltschonenden Pfl anzenschutzes und 
zum Verbraucherschutz. Tolerante und resis tente Sorten er-
möglichen es oft, die Zahl notwendiger Pfl anzenschutzmittel-
anwendungen zu reduzieren.

Zu diesen Sorten können solche mit Resistenz oder Toleranz 
gegenüber Schadorganismen ebenso gehören wie z. B. Sorten 
mit einer erhöhten Konkurrenzfähigkeit gegenüber Unkräu-
tern. Auch eine geringere Anfälligkeit gegenüber Krankhei-
ten, die zur Bil dung von Mykoto xinen führen können, ist von 
Bedeutung. 

Zum Beispiel stehen bei Getreide dem Landwirt Hochleis-
tungssorten zur Verfügung, die ge gen Mehltau- und Roster-
krankungen eine nur noch geringe bis mittlere Anfälligkeit 
aufwei sen und so eine deutliche Verringerung des Fungizid-
aufwandes erlauben. Ein sortenspezifi  sches Unkrautunterdrü-
ckungsvermögen kann zu einer verringerten Anwendung von 
Herbizi den beitragen und die Unkrautbekämpfung unterstüt-
zen. Sorten mit Resistenz gegen verschie dene Schadorganis-
men stehen auch für bestimmte Gemüsearten und teilweise 
auch Obstarten sowie für Reben zur Verfügung. Die Resistenz 
ist des halb neben der Leistungsfähigkeit und der regionalen 
und be triebswirtschaftlichen Eignung der Sorten und ihrer 
Nachfrage am Markt ein wichtiges Aus wahlkriterium.

Die Resistenz einer Sorte ist keine stabile Größe. Schon inner-
halb weniger Jahre können auf grund von natürlichen Selek-
tionen oder Modifi kationen der Schadorganismen Resisten-
zen überwunden und resistente Sorten anfällig werden. Diese 
Gefahr steigt, wenn einzelne Sorten längere Zeit im Anbau 
dominieren. Zudem wird die Resistenz durch standörtliche 
Gegeben heiten, den Witterungsverlauf sowie Anbaumaßnah-
men beeinfl usst.

Es sind vorzugsweise solche Sorten und Herkünfte auszu-
wählen, die Toleranz- oder Re sistenzeigenschaften gegen-
über wichtigen standortspezifi schen Schadorganismen 
auf weisen. 

Der Praktiker wählt die für seine Bedingungen am besten ge-
eigneten Sorten aus. Hierzu kann er die Beratung und Infor-
mationsmaterial einbeziehen. Wichtige Informationen über 
Resis tenzeigenschaften der Sorten sind z. B. beschreibenden 
Sortenlisten, regionalen Anbauemp fehlungen und Hinweisen 
durch die Saatguthändler zu entnehmen.

Allerdings ist zu beachten, dass nicht gegen alle Schador-
ganismen gleichermaßen Resistenzen bestehen. Vollständig 
oder teilweise resistent sind landwirtschaftliche und garten-
bauliche Kulturpfl anzensorten gegenüber einigen Krankhei-
ten, die durch Pilze und Viren verursacht werden, oder ge-
genüber Nematodenbefall. Insektenresistente Sorten sind 
bisher nur aus nahmsweise verfügbar. Da Resistenzen von 
den Schadorganismen überwunden werden kön nen, ist auch 
beim Anbau resistenter Sorten der Gesundheitszustand der 
Pfl anzen sorgfältig zu beobachten, um gegebenenfalls recht-
zeitig Abwehrmaßnahmen einleiten zu können.

In der Forstwirtschaft sind die natürliche Verjüngung ört-
lich bewährter Bestände und die Wahl herkunftsgesicherten 
Vermehrungsgutes auf der Grundlage des Forstvermehrungs-
geset zes und der Herkunftsempfehlungen von verschiedenen 
Bundesländern in der Regel geeignete Mittel zur Begründung 
von gut an den Standort angepassten Beständen. Auch eine 
hohe bio logische Vielfalt erhöht die Widerstandskraft der 
Wälder.
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Hygiene

In der Landwirtschaft, im Gartenbau, in der Forstwirtschaft 
und im Vorratsschutz ist es das Ziel hygienischer Maßnah-
men, das Schadorganismenpotenzial zu reduzieren, damit ei-
nem Befall vorzubeugen und die Erstinfektion durch Schador-
ganismen möglichst weit hinaus zu schieben oder auszuschlie-
ßen. Das geschieht vorrangig über das Verhindern der Ein-
schlep pung und Verschleppung von Schadorganismen durch 
das Saat- und Pfl anzgut. Dies gilt z. B. für Nematoden, Rizo-
mania an Zuckerrüben oder Ring fäule an Kartoffeln. In glei-
cher Weise ist eine Verbreitung von Schadorganismen über 
ver seuchte Erde, Substrate, Anzucht gefäße, Geräte oder kran-
ke Pfl anzen zu unterbinden.

Durch Maßnahmen der Hygiene sind die Voraussetzungen 
für gesunde und leistungs fähige Pfl anzen, Pfl anzenbestän-
de und Pfl anzenerzeugnisse zu schaffen.

Für den Praktiker ist die wichtigste hygienische Maßnahme 
die Verwendung gesunden Saat- und Pfl anzgutes. Zertifi zier-
tes Saat- und Pfl anzgut und die Ein schränkung des Nachbaus 
auf Saat- und Pfl anzgut aus gesunden und leistungsfähigen 
Bestän den sind dafür wichtige Grundlagen.

Beim Vorratsschutz entzieht die regelmäßige Reinigung der 
Vorratsräume, die Bemusterung einzulagernder Vorratsgü-
ter auf Befall und der vorbeugende Einsatz physikalischer 
Maßnah men, wie Anwendung von Hitze oder Kälte, den Vor-
ratsschädlingen Befallsmöglichkeiten frisch eingelagerter 
Ware.

Bei gemeinsamer Nutzung durch mehrere Betriebe sind 
Ackergeräte und -maschinen von an haftender Erde zu säu-
bern. Auch der Mähdrescher kann zur Verbreitung von Un-
kräutern bei tragen. Durch Einarbeiten von Pfl anzenresten 
und Ernterückständen kann im Feldbau in der Regel eine 
Verminderung des Schadensrisikos erreicht werden, z. B. bei 
Befall durch den Maiszünsler oder zur Verringerung des Fusa-
riumbefalls – und somit der Bildung von be stimmten Mykoto-
xinen – beim Anbau von Weizen nach Maisvorfrucht. 

In Gewächshäusern sind die regelmäßige Reinigung, die Sub-
stratdämpfung und gegebenen falls die Desinfektion der Kul-
tureinrichtungen und Arbeitsgeräte sowie die Beseitigung 
von Unkraut und überständigen Pfl anzen wichtige Hygiene-
maßnahmen. Für die Kultur sind mög lichst neue bzw. sterili-
sierte Substrate zu verwenden. Bei der Bewässerung ist darauf 
zu ach ten, dass über das Gießwasser keine Schadorganismen 
verbreitet werden. Pfl anzliche Abfälle sind so zu behandeln 
und wiederzuverwerten oder erforderlichenfalls zu beseiti-
gen, dass eine Übertragung von Schadorganismen verhindert 
wird. Neu erworbene Pfl anzen sollten für eine angemesse-
ne Zeit unter Quarantäne gestellt werden, wenn nicht abge-
schätzt werden kann, ob sie befallsfrei sind.

In der Forstwirtschaft werden Hygienemaßnahmen im Rah-
men der Waldwirtschaft durch geführt. Dazu gehört z. B. 
auch die Abfuhr von mit Borkenkäfern befallenem Holz aus 
dem Wald, soweit dies praktikabel ist.

Saat- und Pfl anzzeiten

Die Saat- und Pfl anzzeiten richten sich nach den Erfordernis-
sen der Kulturpfl anzenarten. Sie sind in Abhängigkeit von 
der Klimaregion, von der Witterung und vom Bodenzustand 
fest zulegen. Im Gartenbau haben darüber hinaus die ökono-
mischen Rahmenbedingungen einen großen Einfl uss. Die Op-
timierung der für Standort und Betrieb spezifi schen Saat- und 
Pfl anz zeit ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwick-
lung gesunder und leistungsfähiger Kul turpfl anzenbestände. 
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Durch die Wahl der Saat- und Pfl anzzeit lässt sich das Auftre-
ten be stimmter Schadorganismen beeinfl ussen.

Die Saat- und Pfl anzzeiten sollten so gewählt werden, dass 
der Befall durch Schadorga nismen nicht gefördert wird.

Frühe Saat von Wintergetreide kann den Befall durch Pilz-
krankheiten, Viruskrankheiten und Unkräuter fördern. Sie 
bringt jedoch meistens auch Pfl anzen hervor, die den Winter 
besser überstehen und gegen andere Schadorganismen wi-
derstandsfähiger sind. Darüber hinaus er leichtert eine frühe-
re Ernte den Anbau von Zwischenfrüchten, auch um phytosa-
nitäre Zwecke zu verfolgen.

Bei einigen Schadorganismen, z. B. Gelbverzwergungsvirus 
der Gerste und Fritfl iege, kann durch eine nicht zu frühe Aus-
saat des Wintergetreides und möglichst frühe Aussaat des 
Sommergetreides der Befall so weit verringert werden, dass 
sonst notwendige Pfl anzen schutzmaßnah men ausbleiben 
können. Über die Nutzung dieser Möglichkeiten, die zu Las-
ten der Bestan dsentwicklung gehen können, muss der Prakti-
ker unter Abwägung aller Umstände und unter Berücksichti-
gung regionaler Anbauempfehlungen vor Ort entscheiden.

Kultur- und Pfl egemaßnahmen

Geeignete Kultur- und Pfl egemaßnahmen sind bei allen Kul-
turpfl anzenarten Voraussetzung für die Entwicklung ge-
sunder und leistungsfähiger Bestände. Darüber hinaus sind 
Pfl egemaß nahmen in der Landwirtschaft, im Gartenbau und 
in der Forstwirtschaft unverzichtbarer Be standteil des Pfl an-
zenschutzes. Sie können auch die bestimmungsgemäße und 
sachgerechte Anwendung geeigneter Pfl anzenstärkungsmit-
tel einschließen.

Die Kultur- und Pfl egemaßnahmen sind standortge-
recht und situationsbezogen durch zuführen.

Zum Beispiel sind Pfl egemaßnahmen in landwirtschaftli-
chen Kulturen und in Freilandkultu ren des Gartenbaus vor 
allem auf die Lockerung des Bodens und die Beseitigung des 
Un krauts gerichtet. Mechanische Maßnahmen können aber 
die Erosion fördern oder zur Virus übertragung beitragen. 
Notwendigkeit und Umfang sind daher im Einzelfall vor Ort 
abzuwä gen und zu entscheiden. 

Im Gartenbau ist der Schnitt bei Gehölzen eine wichtige Maß-
nahme sowohl zur Erhaltung des physiologischen Gleichge-
wichtes und damit des Gesundheitszustandes der Pfl anzen 
als auch zur Abwehr von Schadorganismen. Er ist in Abhän-
gigkeit von Pfl anzenart, Wuchsform, Pfl anzenalter und Kul-
turverfahren durchzuführen und kann nur unmittelbar am 
Standort ent schieden werden.
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In Gewächshauskulturen üben Faktoren wie Bestandsdichte, 
Klimatisierung und Bewässe rungstechnik einen erheblichen 
Einfl uss auf die Entwicklung von Schadorganismen aus. Ihre 
richtige Kombination in Abhängigkeit von Kulturart, Kultur-
stadium und technischen Ein richtungen kann die Infektions-
gefahr durch bedeutsame Schadorganismen vermindern und 
in einigen Kulturen die Anwendung von Wachstumsreglern 
teilweise ersetzen. 

In Lager- und Vorratsräumen müssen Abfälle und Reste von 
Vorratsgütern regelmäßig gründ lich beseitigt werden, um 
ein Entstehen von Befallsnestern zu vermeiden.

Nährstoffversorgung

Eine über die gesamte Vegetationszeit der Kulturpfl anzen an-
dauernde ausgewogene und be darfsgerechte Nährstoffver-
sorgung ist Voraussetzung für die Entwicklung gesunder und 
leis tungsfähiger Kulturpfl anzenbestände.

Die Nährstoffversorgung der Pfl anzen ist ausgewogen und 
bedarfsgerecht zu gestalten. Im Rahmen einer bedarfsge-
rechten Düngung sollte die Nährstoffversorgung so ausge-
führt werden, dass der Befall durch Schadorganismen 
nicht gefördert wird.

Der Praktiker muss sich nach den Regelungen der guten fach-
lichen Praxis in der Düngever ordnung richten. Damit soll 
Überdüngungen ebenso vorgebeugt werden wie Nährstoff-
mangel. Ein unausgewogenes Verhältnis zwischen den Einzel-
nährstoffen schwächt die Kulturpfl an zen, ihre Anfälligkeit ge-
genüber Schadorganismen wird erhöht und die Konkurrenz-
kraft ge genüber Unkräutern in der Regel verringert.

Auch in Wäldern hat eine ausgewogene Nährstoffversorgung 
für die Stabilität und die Wider standsfähigkeit des Ökosys-
tems eine große Bedeutung. Nährstoffungleichgewichte las-
sen sich in Wäldern nur bedingt ausgleichen.

6. Grundsätze für die Einschätzung und 
Bewertung des Schadens, der durch Krankheits-
erreger, Schädlinge und Unkräuter hervor-
gerufen werden kann

Beobachtung der Pfl anzen, Pfl anzenbestände6 und 
Pfl anzenerzeugnisse und Einschät zung des Befalls

Zur guten fachlichen Praxis im Pfl anzenschutz gehört, dass 
Schadorganismen grundsätzlich nur dann abgewehrt oder 
bekämpft werden, wenn ein wirtschaftlicher Schaden droht. 
Es ist jedoch in der Regel keine vollständige Vernichtung der 
Schadorganismen anzustreben. Ein Befall, der kei nen wirt-
schaftlichen Schaden verursacht, ist zu tolerieren. Eine Elimi-
nierung von Schadorga nismen ist nur unter bestimmten Be-
dingungen angezeigt, insbesondere bei der Saat- und Pfl anz-
gutproduktion, bei der Pfl anzenquarantäne, bei besonderen 
Qualitäts anforde rungen und zur Vermeidung von Virusüber-
tragungen.

Die Pfl anzen, Pfl anzenbestände und Pfl anzenerzeug-
nisse sind hinsichtlich ihrer Entwick lung und ihres 
Gesundheitszustan des zu beobachten. Der Befall mit 
Schadorga nismen ist nach der Notwendigkeit einer Be-
kämpfung einzuschätzen und einzustufen in:
ó nichtbekämpfungswürdiger Befall oder 
ó bekämpfungswürdiger Befall.

6 Hierzu zählen auch Wälder.
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Die Einschätzung über die Notwendigkeit einer Bekämp-
fungsmaßnahme kann nicht generell erfolgen. Es müssen 
neben den Besonderheiten der Schadorganismen die stand-
ort-, situations- und kulturpfl anzenbezogenen Bedingungen 
berücksichtigt werden. Die Notwendigkeit einer Bekämpfung 
kann sich auch aus anderen Gründen als der Gefährdung von 
Quantität und Qualität des Erntegutes und der Arbeitserleich-
terung ergeben. Beeinträchtigungen von be nachbarten Be-
ständen oder Folgekulturen sowie Aspekte des Boden- oder 
Gesundheitsschut zes sind ebenfalls in Betracht zu ziehen. Das 
schließt z. B. auch die Beurteilung von Bestän den hinsichtlich 
möglicher Mykotoxinbelastungen des Erntegutes ein.

Zur Beurteilung der Entwicklung und des Gesundheitszustan-
des von Pfl anzen, Pfl anzen bestän den und Pfl anzenerzeugnis-
sen sind solide Kenntnisse erforderlich, vor allem zu Be falls- 
und Schadbildern der wichtigsten Schadorganismen. Der 
Praktiker benötigt darüber hinaus ausreichende Kenntnisse 
zur Bewertung der Bekämpfungswürdigkeit des Befalls.

Für eine Reihe von Schadorganismen kann der Praktiker Be-
kämpfungsschwellen nutzen. Sie setzen voraus, dass der Befall 
eines Feldes oder Bestandes mit geeigneten Methoden quantifi -
ziert wird. Beispiele sind nach heutigem Wissensstand
ó Verunkrautung in Getreide, insbesondere Winterweizen, 

und Raps,
ó pilzliche Blattkrankheiten an Getreide,
ó Getreideblattläuse an Winterweizen,

ó Schmetterlingslarven und Blattläuse an Kohlarten,
ó Porreerost,
ó Spargelfl iege sowie
ó Larven von Forstschädlingen an Kiefer, Eiche oder Fichte.

Für einzelne Schadorganismen stehen auch indirekte Metho-
den zur Befallsprognose und Be fallseinschätzung zur Verfü-
gung, beispielsweise
ó Gelbschalen für Rapsschädlinge (Rapserdfl oh und Stängel-

rüssler),
ó geleimte Farbtafeln im Obstbau und in Gewächshäusern,
ó Pheromonfallen für Schadschmetterlinge (z. B. Winter-

saateule, Erbsenwickler, Apfelwick ler, Apfelschalenwick-
ler, Traubenwickler, Nonne, Forleule), Borkenkäfer und 
verschie dene Vorratsschädlinge sowie

ó Prognosesysteme für Apfelschorf und Peronospora im 
Weinbau.

Bei einigen Krankheiten, z. B. Halmbruchkrankheit des Wei-
zens, Kraut- und Braunfäule der Kartoffel und Feuerbrand an 
Kernobst, ist eine frühzeitige Diagnose im Bestand und da-
mit eine rechtzeitige Einschätzung der Bekämpfungsnotwen-
digkeit nicht oder nur mit erhöhtem Aufwand möglich. Hier 
hilft die Pfl anzenschutzberatung mit Warnhinweisen, die mit 
Hilfe von computergestützten Prognosemodellen und ande-
ren indirekten Methoden erstellt werden.

Erfahrungen und Entscheidungshilfen

Die endgültige Entscheidung gegen oder für eine Abwehr-
maßnahme muss stets der Praktiker treffen und verantwor-
ten. Er hat die Kosten für die Pfl anzenschutzmaßnahmen zu 
tragen und trägt das Risiko bei Unterlassung einer notwendi-
gen Pfl anzenschutzmaßnahme, die zu hohen Verlusten füh-
ren kann. Bei Obst, Reben, Hopfen, Gemüse, Zierpfl anzen und 
Waldbäumen kann es sogar zum Totalverlust kommen. Dies 
kann nicht nur alle fi nanziellen Vorleistungen für gute Erträ-
ge zunichte ma chen, sondern auch negative betriebliche und 
ökologische Folgen haben.

Bei der Einschätzung über die Notwendigkeit einer Be-
kämpfungsmaßnahme sind die Erfahrungen und Beob-
achtungen der Vorjahre einzubeziehen, die Hinweise der 
amtli chen Pfl anzenschutzberatung zu berücksichtigen und, 
soweit verfügbar und praktika bel, weitere Entscheidungshil-
fen zu nutzen.
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Zur Einschätzung der Notwendigkeit einer Bekämpfungsmaß-
nahme sind alle zur Verfügung stehenden Fachkenntnisse 
und Entscheidungshilfen, insbesondere Informationsschrif-
ten, Warndiensthinweise, Beratungsveranstaltungen und Aus-
kunftsdienste der Pfl anzenschutzbe ratung der Länder, her-
anzuziehen. Der Praktiker sollte auch seine eigenen Erfah-
rungen und Beobachtungen nutzen, um eine standort- und 
situationsbezogene Einschätzung des Gesund heitszustandes 
der Pfl anzen, Pfl anzenbestände und Pfl anzenerzeugnisse zu 
sichern oder sich auf drohende Befallsentwicklungen einzu-
stellen. Wenn in den Ländern oder Regionen für die Praxis 
geeignete Prognoseverfahren oder Expertensysteme angebo-
ten werden, sollten diese genutzt werden. Dies ist besonders 
wichtig bei Krankheiten wie Feuerbrand an Kernobst, bei de-
nen die Bekämpfungswürdigkeit ohne ein computergestütz-
tes, auf Wetterdaten basierendes Prognosesystem nicht fest-
gestellt werden kann.

Auch Informationen von Pfl anzenschutzexperten der priva-
ten Beratung, des Handels, der An bauverbände und der In-
dustrie können zur Entscheidungssicherheit beitragen.

7. Grundsätze für die Auswahl der Abwehr- und 
Bekämpfungsmaßnah men

Nichtchemische Abwehr- und Bekämpfungs-
verfahren

Alle Abwehr- und Bekämpfungsverfahren, die nicht der An-
wendung eines chemischen Pfl an zenschutzmittels bedür-
fen, werden mit dem Begriff „nichtchemische“ Verfahren 
zusammen gefasst. Nichtchemische Abwehr- und Bekämp-
fungsverfahren leiten sich in vielen Fällen aus der acker- und 
pfl anzenbaulichen Tradition ab oder berücksichtigen Mecha-
nismen der natür lichen Regulation. Sie gelten meist als be-
sonders umweltverträglich.

Sofern praktikable und umweltverträgliche nichtchemi-
sche Abwehr- und Be kämp fungsverfahren zur Verfügung 
stehen, sind diese zu bevorzugen.

Die Entscheidung für eine nichtchemische Pfl anzenschutz-
maßnahme ist unter Abwägung der Wirksamkeit, der Um-
weltverträglichkeit, des Risikos und der Kosten standort-,
situations- und kulturpfl anzenbezogen zu treffen. Dabei ist 
auch auf besondere Anforderungen des Ar beits- und Ge-
sundheitsschutzes zu achten. Es sind alle zur Verfügung 
stehenden Fach kennt nisse und Entscheidungshilfen, ins-
besondere Informationsschriften, Warndienst hinweise, Be-
ratungsveranstaltungen und Auskunftsdienste der Pfl anzen-
schutz- und Pfl anzen bauberatung der Länder, zu nutzen. 

Anwendung geeigneter Pfl anzenschutzmittel

Die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pfl anzen-
schutz schließt die bestimmungs gemäße und sachgerechte 
Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln ein. Da in vielen Be-
reichen der Pfl anzenproduktion keine geeigneten nichtche-
mischen Verfahren verfügbar sind, gibt es zur Anwendung 
von chemischen Pfl anzenschutzmitteln vielfach keine Alter-
native.

Stehen keine anderen praktikablen Möglichkeiten der 
Schadensabwehr zur Verfügung, so ist die Anwendung 
eines geeigneten, für das jeweilige Anwendungsgebiet 
zugelasse nen oder genehmigten Pfl anzenschutzmittels 
möglich.
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Die Entscheidung für die Anwendung von Pfl anzenschutz-
mitteln ist unter Abwägung der Wirksamkeit, des Risikos für 
Mensch, Tier und Naturhaushalt (z. B. für Bienen, Nutz orga-
nismen, Gewässer) und der Kosten standort-, situ ations- und 
kulturpfl anzenbezogen zu tref fen. Dabei sind die Hinweise 
auf der Gebrauchs anleitung zu berücksichtigen. Hierzu ge-
hören die Anwendungsbestimmungen zum Schutz der Ge-
sundheit von Mensch und Tier und des Naturhaushaltes und 
bestimmte Anwendungsbe dingungen oder der Grad mögli-
cher Schädi gungen von Nutzorganismen. Bei Herbiziden und 
Nematiziden sind mögliche Auswir kungen auf die Folgekul-
tur zu beachten. Es sind auch die zur Verfügung stehenden 
Fach kenntnisse und Entscheidungshilfen zu nutzen. Hierzu 
gehören Informationsschriften, computergestützte Exper-
tensysteme, Warndiensthinweise, Beratungs veranstaltungen 
und Auskunftsdienste der Pfl anzenschutzberatung der Län-
der. Zusätzliche Informationen, z. B. von Beratern der 
Pfl an zenschutzmittelhersteller, des Handels oder priva ten 
Pfl anzenschutz beratern, können zur Ent scheidungssicherheit 
beitragen.

8. Grundsätze für die sachgerechte Anwendung 
nichtchemischer Pfl an zenschutzmaßnahmen

Anwendung nichtchemischer Pfl anzenschutz-
maßnahmen

Nichtchemische Pfl anzenschutzmaßnahmen sind unter den 
genannten Voraussetzungen im Sinne einer Reduktion der 
Anwendung chemischer Pfl anzenschutzmittel und davon 
ausge hender Risiken grundsätzlich zu bevorzugen. Es können 
sehr spezielle, zuweilen nicht einfach zu handhabende und 
aufwändige Verfahren sein, die standort- und situationsbezo-
gen ange wendet werden müssen. Auch nichtchemische Pfl an-
zenschutzmaßnahmen können uner wünschte Nebenwirkun-
gen haben, wie die Förderung der Erosion durch Wind und 
Wasser nach mechanischer Unkrautbekämpfung oder die 
Schädigung von Nützlingen beim Abfl am men von Unkräu-
tern. Selektiv wirkende und umweltverträgliche biologische 
Verfahren im engeren Sinne stehen nur gegen relativ wenige 
Schadorganismen zur Verfügung.

Nichtchemische Maßnahmen sind anzuwenden, wenn die 
gewählten Verfahren prakti kabel und umweltverträglich 
sind.

Die mechanische Beseitigung oder Kontrolle des Unkrau-
tes (Unkrautbekämpfung) durch Ha cken, Striegeln und Mä-
hen oder andere Techniken ist eine wichtige nichtchemische 
Pfl an zenschutzmaßnahme.

Der Praktiker hat zu berücksichtigen, dass die Effi zienz der 
mechanischen Unkrautbekämp fung vom Bodenzustand, von 
der Entwicklung des Kulturpfl anzenbestandes und der Ver-
unkrautung sowie von der Witterung abhängig ist. Im Getrei-
de kann mit mechanischen Ver fahren zwischen 30 und 70 % 
des Unkrauts beseitigt werden. In Kartoffeln und Mais kann 
dieser Anteil höher sein. Auch die Kombination mechani-
scher mit chemischen Verfahren trägt zur verminderten An-
wendung von Herbiziden bei.

Insgesamt können nach heutigen Erfahrungswerten in land-
wirtschaftlichen Kulturen etwa 10 bis 20 % der notwendigen 
Maßnahmen zur Unkrautbekämpfung mit mechanischen Ver-
fahren erfolgen. Mechanische Verfahren werden vorzugswei-
se in Kartoffeln und Rüben auf leich ten Böden und bei gerin-
ger Verunkrautung genutzt. 
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Im Ackerbau eignen sich mechanische Verfahren lokal auch 
für die Bekämpfung schädlicher Bodeninsekten, wobei aller-
dings auch Nützlinge und indifferente Arten beeinträchtigt 
werden können. Eine Entscheidung über das zu wählende 
Verfahren kann nur unter Abwägung aller Umstände stand-
ort- und situationsbezogen erfolgen. Weitere nichtchemische 
Pfl anzen schutzmaßnahmen, wie Abfl ammen der Unkräuter 
oder Einsatz von Kollektoren zum Ab sammeln von Kartoffel-
käfern, sind teuer, oft sehr energieaufwändig und zum Teil 
ungenü gend wirksam. Von den biologischen Verfahren hat 
sich die in einigen Ländern fi nanziell geförderte Anwendung 
von Trichogramma-Eiparasiten gegen den Maiszünsler be-
währt. Dar über hinaus können auch Bacillus-thuringiensis-Prä-
parate gegen Kartoffelkäfer, Mais zünsler, Nonne und andere 
Schädlinge angewandt werden.

Im Gartenbau bestehen in vielen Fällen bessere Voraussetzun-
gen für die Anwendung vielfäl tiger nichtchemischer Maß-
nahmen. Neben der Unkrautbeseitigung und dem Einsatz 
von Nützlingen können Netze zum Schutz gegen Insekten 
und Vögel, Fallen, Lock- und Ab schreckstoffe etc. genutzt wer-
den. Folien zum Abdecken der Bodenoberfl äche und andere 
Mulchverfahren gewährleisten in bestimmten Kulturen einen 
wirksamen Schutz gegen die Verunkrautung. Auf kleineren 
Flächen können Netze vor Befall mit Schädlingen schützen, 
z. B. vor Rettichfl iegenbefall im Rettichanbau. Allerdings ist 
die Handhabung der Netze auf großen Anbaufl ächen schwie-
rig oder nicht möglich. 

In bestimmten Gewächshauskulturen ist der Einsatz von Nütz-
lingen bereits so weit entwickelt, dass ganz oder teilweise auf 
die Anwendung von Akariziden oder Insektiziden verzichtet 
werden kann. Die Entscheidung über den Nützlingseinsatz 
kann nur situationsbezogen vor Ort und gegebenenfalls unter 
Einbeziehung einer Spezialberatung getroffen werden und 
muss begleitende Maßnahmen, z. B. die Steuerung des Raum-
klimas, einbeziehen.

Im Wein- und Obstbau können in bestimmten Situationen 
Pheromone (Verwirrungsmethode) gegen Traubenwickler 
oder Apfelwickler angewandt werden. Bacillus-thuringiensis-
Präpa rate, die auch für weitere Anwendungsgebiete im Gar-
tenbau und im Forst verfügbar sind, können ebenfalls gegen 
diese Schädlinge angewandt werden. Weitere Pfl anzenschutz-
mittel auf der Basis von insektenpathogenen Viren oder pilz-
lichen Antagonisten sind zugelassen.

In der Forstwirtschaft sind mechanische Bekämpfungsmaß-
nahmen wie das Entrinden befalle nen Holzes zur Abwehr 
von Borken- oder Prachtkäferbefall mögliche – wenn auch 
sehr auf wändige – Bekämpfungsmaßnahmen. Als biotechni-
sche Maßnahmen hat sich der Einsatz von Fallen mit Aggre-
gationspheromonen zur kleinörtlichen Borkenkäferüberwa-
chung bewährt.

Handhabung von Nützlingen

Eine Reihe von Nützlingen wird in speziellen Betrieben kom-
merziell vermehrt und vermark tet, so dass sie von den An-
wendern im Freiland oder im Gewächshaus in der notwendi-
gen Dichte eingesetzt werden können.

Nützlinge sind als lebende Organismen im Rahmen der 
biologischen Bekämpfung sorg fältig und unter Beachtung 
ihrer biologischen Besonderheiten zu handhaben.

Beim Einsatz von Nützlingen ist in besonderer Weise darauf 
zu achten, dass die Beschaffung und die Anwendung sorg-
fältig vorbereitet und durchgeführt werden. Darüber hinaus 
ist die Gefahr der Faunenverfälschung durch gebietsfremde 
Nützlinge zu beachten. Vor dem Einsatz von Nützlingen ist 
im Hinblick auf die geltende Rechtslage eine Genehmigung 
der zustän digen Landesbehörde einzuholen.
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Im Gartenbau richten sich die Möglichkeiten des Einsatzes 
von Nützlingen nach der jeweili gen einzelbetrieblichen Situ-
ation, insbesondere im Hinblick auf Kulturfolgen, Kulturar-
ten, technische Einrichtungen und die Vermarktungsstruk-
tur. Dabei ist zu beachten, dass der Nützlingseinsatz in Kul-
turen mit relativ hohem potentiellem Schaderregerauftreten 
oft hin sichtlich der gesamten Verfahrenskosten deutlich teu-
rer ist als chemische Maßnahmen des Pfl anzenschutzes und 
es aufgrund der spezifi schen Ansprüche und Potenziale der 
einzelnen Nützlinge eines speziellen Nützlingsmanagements 
bedarf.

Im Rahmen des integrierten Pfl anzenschutzes gilt es auch, 
die vorhandene Nützlingsfauna zu schonen und zu fördern. 
Insbesondere in Dauerkulturen bestehen vielfältige Mechanis-
men der natürlichen Regulation, die erhalten werden sollen, 
z. B. die Raubmilben als Gegenspieler von Spinnmilben. In 
Wäldern ist besonderer Wert auf Selbstregulationsprozesse 
unter Ausnutzung und Förderung von vorhandenen Nützlin-
gen (z. B. Ameisen) zu legen.

Beratung zu nichtchemischen Verfahren

Die Wirkung nichtchemischer Pfl anzenschutzmaßnahmen ist 
in höherem Maße als bei An wendung von Pfl anzenschutzmit-
teln von den standörtlichen Gegebenheiten und der jeweili-
gen aktuellen Situation abhängig. Sie erfordern oftmals ei-
nen erheblichen zeitlichen und fi nanziellen Aufwand und es 
sind besondere Kenntnisse notwendig.

Beim Einsatz von nichtchemischen Verfahren, insbeson-
dere bei der Anwendung von Nutzorganismen, ist auf die 
Hinweise der Produzenten und der Beratung besonders zu 
achten.

Der Praktiker muss über die einzelnen Methoden gute Kennt-
nisse besitzen und alle zur Ver fügung stehenden Informati-
onen und die Beratung nutzen, damit die notwendige Effi zi-
enz dieser Verfahren erreicht und nicht durch unerwünschte 
Nebenwirkungen in Frage gestellt wird. Insbesondere beim 
Einsatz von Nützlingen ist eine Beachtung der Hinweise der 
Züchter und Berater und eine kontinuierliche Überwachung 
der Anwendung für den Erfolg unver zichtbar.

9. Grundsätze für die bestimmungsgemäße 
und sachgerechte Anwendung von Pfl anzen-
schutzmitteln

Zugelassene Pfl anzenschutzmittel

Pfl anzenschutzmittel dürfen grundsätzlich nur eingeführt, in 
den Verkehr gebracht und ange wendet werden, wenn sie in 
Deutschland nach eingehender Prüfung durch das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit im 
Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt und im Beneh-
men mit dem Bundesinstitut für Risikobewertung und der Bi-
ologischen Bun desanstalt für Land- und Forstwirtschaft zuge-
lassen und entsprechend gekennzeichnet sind. 

Die drei Eckpfeiler – zugelassenes Pfl anzenschutzmittel, ge-
prüftes Pfl anzenschutzgerät und sachkundiger Anwender –
sollen die Grundlage dafür bilden, dass die bestimmungsge-
mäße und sachgerechte Anwendung von Pfl anzenschutzmit-
teln keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch und Tier und auf das Grundwasser und keine sonsti-
gen nicht vertret baren Auswirkungen, insbesondere auf den 
Naturhaushalt, hat.

Zugelassene Pfl anzenschutzmittel sowie geprüfte Geräte 
und sachkundige Anwender sind die Grundvoraussetzun-
gen für die bestimmungsgemäße und sachgerechte Anwen-
dung von Pfl anzenschutzmitteln.
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Die Prüfung und Zulassung von Pfl anzenschutzmitteln wird 
nach den einheitlichen Grundsät zen für die Bewertung und 
Zulassung von Pfl anzenschutzmitteln der Europäischen Uni-
on auf hohem Niveau vorgenommen. Durch regelmäßige 
Neubewertung nach spätestens zehn Jahren wird der neues-
te Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Rahmen der 
Zulassung be rücksichtigt. Die zugelassenen Pfl anzenschutz-
mittel sind mit allen für die Anwendung not wendigen Infor-
mationen im jährlich erscheinenden Pfl anzenschutzmittel-
verzeichnis aufge führt. Der jeweils aktuelle Zulassungsstand 
ist dem Internetangebot des Bundesamtes für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit7 zu entnehmen oder beim 
Pfl anzenschutz dienst der Länder zu erfragen. 

Mit der Zulassung verbindet das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicher heit die zum Schutz 
von Mensch, Tier und Naturhaushalt erforderlichen 
Anwendungsbestim mungen und Aufl agen, so dass die allge-
mein gültigen Erfordernisse für eine bestimmungsge mäße 
und sachgerechte Anwendung nach guter fachlicher Praxis 
aus der Gebrauchsanleitung ersichtlich sind. Pfl anzenschutz-
mittel dürfen nur in den mit der Zulassung festgesetzten oder 
behördlich genehmigten Anwendungsgebieten sowie nach 

den in der Gebrauchsanleitung aufgeführten Anwendungs-
vorschriften angewendet werden. Für die mit der Zulassung 
festge setzten Anwendungsgebiete sind alle relevanten Aspek-
te des Anwender-, Verbraucher- und Umweltschutzes nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik abgeklärt, ist eine 
hin rei chende Wirkung gewährleistet und ist keine Schädi-
gung an den Kulturpfl anzen zu befürchten.

Bei Kulturen, die nur in geringem Umfang angebaut werden, 
oder bei Schadorganismen, die nur gelegentlich oder in be-
stimmten Gebieten Schäden verursachen, kann das Bundes-
amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf 
Antrag die Anwendung eines zugelassenen Pfl anzenschutz-
mittels auch in anderen als den mit der Zulassung festgesetz-
ten Anwendungs gebieten genehmigen (§§ 18, 18a Pfl anzen-
schutzgesetz). Diese genehmigten Anwendungsge biete wer-
den im Bundesanzeiger und im Pfl anzenschutzmittelverzeich-
nis veröffentlicht und sind auch beim Pfl anzenschutzdienst 
der Länder zu erfragen. Da im Genehmigungsverfahren kei-
ne vertiefte Prüfung des Mittels auf Wirksamkeit und Pfl an-
zenverträglichkeit erfolgt, lie gen mögliche Schäden aufgrund 
mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an den Kulturpfl an-
zen im Verant wortungsbereich des Anwenders, der die not-
wendigen Informationen von der amtlichen Beratung ein-
holen und ggf. geeignete Maßnahmen zur Überprüfung der 
Pfl anzen verträglich keit vorsehen sollte.

Neben den zugelassenen Pfl anzenschutzmitteln bieten Pfl an-
zenschutzgeräte, die in die Pfl an zenschutzgeräteliste einge-
tragen sind, und die regelmäßige Überprüfung der im Ge-
brauch befi ndlichen Geräte sowie sachkundige Anwender die 
Gewähr für eine sachgerechte Anwen dung.

Deshalb gilt:
ó Es dürfen nur zugelassene Pfl anzenschutzmittel in den 

festgesetzten oder genehmigten Anwendungsgebieten 
und unter Beachtung der Anwendungsbestimmungen und 
Aufl agen angewendet werden.

ó Die Anwender müssen persönlich sachkundig sein. Die nä-
heren Bestimmungen sind im Pfl anzenschutzgesetz und in 
der Pfl anzenschutz-Sachkundeverordnung festgelegt.

ó Die eingesetzten Pfl anzenschutzgeräte müssen entspre-
chend den Vorgaben amtlich kon trolliert sein und eine 
gültige Kontrollplakette tragen. Die näheren Bestimmun-
gen sind in der Pfl anzenschutzmittelverordnung festge-
legt.7 www.bvl.bund.de
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Der Anwender muss seine Sachkunde nachweisen können, 
z. B. über eine entsprechende Ausbildung oder eine Sachkun-
deprüfung. Ihm obliegt darüber hinaus eine besondere Sorg-
faltspfl icht bei der Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln. 
Anwendern, die Pfl anzenschutz mittel nicht bestimmungsge-
mäß und sachgerecht anwenden oder nicht zuverlässig sind, 
kann die Anwendung untersagt und nicht ordnungsgemäß 
arbeitende Pfl anzenschutzgeräte können stillgelegt werden. 
Es können dar über hinaus von den zuständigen Landesbehör-
den erforder liche Maßnahmen ange ordnet werden, um die 
Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln nach guter fachlicher 
Praxis zu sichern und um im Einzelfall Gefahren für die Ge-
sundheit von Mensch und Tier und schäd liche Auswirkungen 
auf das Grundwasser sowie unvertretbare Auswirkungen auf 
den Natur haushalt abzuwenden.

Mittelauswahl

Die Auswahl des Pfl anzenschutzmittels ist unter Abwägung 
der Wirksamkeit, möglicher Auswirkungen und der Kosten 
standort-, situations- und kulturpfl anzenbezogen zu treffen. 

Bei der Mittelauswahl ist das für die jeweilige Situation 
am besten geeignete Pfl anzen schutzmittel zu bevorzugen.

Bei gleicher Eignung für das jeweilige Anwendungsgebiet 
sollten mindertoxische, relevante Nutzorganismen schonen-
de und bienenungefährliche Pfl anzenschutzmittel bevorzugt 
zur Anwendung kommen. Selektive Pfl anzenschutzmittel 
sind breitwirksamen vorzuziehen, es sei denn, dass mehre-
re Schadorganismen gleichzeitig auftreten, eine hohe Wahr-
scheinlichkeit für deren Auftreten besteht oder entsprechend 
breitwirksame Mittel Vorteile für den Naturhaus halt bieten. 
Probebehandlungen, z. B. zur Prüfung der Verträglichkeit bei 
neuen Sorten, sind im Vorfeld der Bestandsbehandlung für 
den Gartenbau häufi g unerlässlich.

Anwendungen und Aufwandmengen

Anwendungen von Pfl anzenschutzmitteln ohne Prüfung der 
Bekämpfungsnotwendigkeit aus allgemeinem Vorsorgeden-
ken heraus entsprechen nicht der guten fachlichen Praxis. 
Ist nach Abwägung aller verfügbaren nichtchemischen und 
chemischen Möglichkeiten die Entschei dung zur Anwendung 
von Pfl anzenschutzmitteln gefallen, sind die für den Schad-

organismus und die Kultur am besten geeigneten Pfl anzen-
schutzmittel situa tionsbezogen anzuwenden, um den Wirk-
stoffaufwand auf das notwendige Maß zu begrenzen. Darüber 
hinaus sind die stand örtlichen Gegebenheiten und die Wit-
terungsbedingungen zu beach ten, um die Gefahr der Ab trift 
und der Abschwemmung von Pfl anzenschutzmitteln zu ver-
meiden. In besonderen Fällen kann durch das Hinzufügen 
gelisteter Zusatz stoffe die Effi  zienz der Pfl anzenschutz mittel 
er höht und damit der Pfl anzenschutzmittelaufwand verrin-
gert wer den. Maßnahmen zur Redu zierung der Anwendungs-
häufi gkeit und der Aufwandmenge sen ken gleichzeitig die 
Kosten für den Pfl anzenschutz und tragen zur allgemeinen 
Risikomin de rung bei.

Die Anwendungen und die Aufwandmengen sind den 
Gegebenheiten anzupassen.

Grundsätzlich ist die Einhaltung des notwendigen Maßes 
bei der Anwendung von Pfl anzen schutzmitteln anzustreben. 
Vorausset zung ist, dass die Kontrolle der Schadorganismen 
mit vertretbarem Aufwand und eine Ein schätzung der Befalls-
situation möglich sind. Dazu sind alle verfügbaren Entschei-
dungshilfen zu nutzen. Darüber hinaus kann die Beratung 
Hilfestel lung geben. Die Einhaltung der richti gen Bekämp-
fungstermine oder im Vorratsschutz die Einhaltung einer aus-
reichenden Einwirkungszeit stellen wichtige Vorausset zungen 
dar, um den Pfl anzenschutzmittelaufwand zu begrenzen und 
eine hinreichende Wirkung zu erzielen. 
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Bei bestimmten Schadorganismen kann, auch unter den 
oben genannten Voraussetzungen, bei rechtzeitiger Anwen-
dung kurz vor oder bei Befallsbeginn eine Epidemie besser 
und mit einer geringeren Anzahl von Anwendungen bzw. ge-
ringerer Aufwandmenge bekämpft werden als zu einem spä-
teren Zeitpunkt. Sehr hilfreich sind für diese Fälle Prognose-
verfahren, die – soweit verfügbar – genutzt werden sollten.

Andererseits gibt es Unkräuter und Schadinsekten, die im 
ausgewachsenen Stadium leichter zu bekämpfen sind. So 
sind z. B. Disteln und Quecken mit geeigneten Wirkstoffen 
in größe ren Stadien besser zu bekämpfen als im Jugendstadi-
um. Je nach Schadorganismus und Wirk stoff sind daher diffe-
renzierte Vorgehensweisen nötig. Auch die Witterungsbedin-
gungen spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, wie 
weit man die Aufwandmenge zurück nehmen kann. Morpho-
line verlieren z. B. ihre Wirkung bei Wärme eher als Azolfun-
gizide. Wuchsstoffe zur Unkrautbekämpfung benötigen Wär-
me, während diese bei bestimmten Bo denherbiziden kaum 
eine Bedeutung hat. Bei diesen ist die Aufwandmenge vom 
Humus- und Tongehalt des Bodens abhängig, und sie brau-
chen vor allem Bodenfeuchtigkeit, um ihre volle Wirkung zu 
entfalten.

Teilfl ächen-, Rand- und Einzelpfl anzenbehandlung

Da Unkräuter, Insekten und Pilze häufi g vom Rand her ein-
wandern, sind oftmals Behandlun gen von Teilen der Kul-
turfl äche oder von Einzelpfl anzen ausreichend. Bei großen 
Schlägen ist dies eher der Fall als bei kleinen. Es kann auch 
sinnvoll sein, bei den ersten Anzeichen eines Befalls auf Teil-
fl ächen zu bekämpfen, um später nicht den ganzen Schlag 
oder das ganze Waldgebiet behandeln zu müssen.

Durch Teilfl ächen-, Rand- und Einzelpfl anzenbehand-
lungen lassen sich in vielen Fällen großfl ächige Be-
kämpfungsmaßnahmen vermeiden.

Die Eingrenzung von Bekämpfungsmaßnahmen auf den 
Rand der Kulturfl äche bietet sich z. B. bei der Abwehr von 
Rapsschädlingen und des Erbsenwicklers sowie einigen 
Unkrautar ten an. Teilfl ächenbehandlungen sind z. B. bei un-
terschiedlich anfälligen Kulturpfl anzensor ten und bei un-
gleichmäßigem Auftreten von Unkräutern – insbesonde-
re Wurzelunkräutern – sinnvoll. Auf Grünland sind Ganz-

fl ächenbehandlungen mit Pfl anzenschutzmitteln auf Aus-
nahmen (z. B. pfl uglose Narbener neuerung) beschränkt. 
Auch im Wald kann einer Massen vermehrung bestimmter 
Schadorga nismen mit einer Rand- oder Teilfl ächenbehand-
lung ent gegengewirkt werden. Darüber hinaus kann in be-
stimmten Situationen die Anwendung von Pfl anzenschutzmit-
teln an Einzelpfl anzen (z. B. Ampferbekämpfung oder Wild-
verbissschutz) oder an zu schützenden Pfl anzenerzeug nissen 
ausreichend sein.

Tankmischungen

Tankmischungen können der Reduzierung der Aufwand-
menge, des Gesamtaufwandes, der Verminderung der Ein-
griffshäufi gkeit oder der Vermeidung von Resistenzentwicklun-
gen die nen. Die gemeinsame Ausbrin gung spart darüber hin-
aus Überfahrten und damit Kosten. Es werden weniger Wasser 
und Energie verbraucht und der Bodendruck gemindert.

Tankmischungen erfordern eine gründliche Abwä-
gung ihrer Vor- und Nachteile.

Zugelassene Tankmischungen bieten die höchste Sicher-
heit. Bei allen anderen Tankmischun gen ist zu berücksich-
tigen, dass die Eigenschaften der einzelnen Pfl anzenschutz-
mittel hin sichtlich Pfl anzenverträglichkeit oder möglicher 
Schädigung von z. B. Nutzorganismen in Mischungen un-
günstiger ausfallen können. Mischungen mit drei und mehr 
Pfl anzenschutz mitteln sollten deshalb vermieden werden. 
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Sofern nicht auf bewährte Tankmischungen zu rückgegriffen 
wer den kann, sind Informationen der Hersteller der Pfl anzen-
schutzmittel oder der amtlichen Be ratung über Erfahrungen 
mit der vorgesehenen Tankmischung einzuholen. Sind diese 
Infor mationen nicht verfügbar, ist es unverzichtbar, vor der 
Ausbringung we nigs tens die techni sche Mischbar keit und die 
Verträglichkeit für die Kulturpfl anzen  auf geeig nete Weise 
abzuklä ren.

Resistenzen gegenüber Pfl anzenschutzmitteln

Resistente Populationen von Schadorganismen entstehen 
durch den Selektionsdruck, der durch wiederholte Anwen-
dung einer Pfl anzenschutzmittel-Wirkstoffgruppe hervorge-
rufen wird. Häufi gkeit und Geschwindigkeit der Entwicklung 
resistenter Populationen hängen vom Wirkungsmechanismus 
der Substanz und vom Schadorganismus (Generationsfolge, 
Rassen bildung) ab. 

Durch geeignete Resistenzmanagementstrategien, wie 
z. B. Wechsel von Wirkstoffen, Wirkstoffkombinationen, 
Reduzierung der Behandlungshäufi gkeit, ist der Entwick-
lung von Resistenzen vorzubeugen. 

Die Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln auf der Basis von 
Wirkstoffen unterschiedlicher Wirkungsmechanismen wäh-
rend der Vegetationszeit und bei Herbiziden auch in aufein-
ander folgenden Vegetationsperioden kann eine geeignete 
Maßnahme sein, um der Entwicklung resistenter Populatio-
nen von Schadorganismen zu begegnen. Welche Maßnah-
men im kon kreten Fall anzuwenden sind, ist ggf. mit der 
amtlichen Beratung zu klären.

10. Grundsätze für die Dokumentation 
der Anwendung von Pfl anzenschutz mitteln

Es ist gute fachliche Praxis, die betriebliche8 Anwendung von 
Pfl anzenschutzmitteln exakt zu dokumentieren. In Abhängig-
keit von den betrieblichen Verhältnissen erfolgt dies schlag
bezo gen, für Bewirtschaftungseinheiten oder z. B. auch für 
Kleinstfl ächen (z. B. bei Herdbekämp fungen im Forst oder in 
Gewächshäusern) oder bezogen auf Pfl anzenbestände, Pfl an-

zen erzeugnisse oder in seltenen Fällen auch Einzelpfl anzen. 
Die Dokumentation dient der kriti schen Analyse der Anwen-
dungen von Pfl anzenschutzmitteln am jeweiligen Standort. 

Die Analyse sollte insbesondere dazu genutzt werden, die 
Notwendigkeit der Pfl anzen schutzmittelanwendungen zu 
überprüfen und mögliche Einsparpotenziale für die Zukunft 
festzustellen. 

Eine transparente Dokumentation baut Vertrauen auf und 
dient der selbstbewussten Dar stel lung der Land-, Forst und 
Gartenbaubetriebe im Sinne einer „gläsernen Produktion“

Die betriebliche Anwendung von Pfl anzenschutzmit-
teln ist zeitnah und transparent zu dokumentieren.

Eine transparente Dokumentation der Anwendung von Pfl an-
zenschutzmitteln bedeutet, dass folgende sechs W-Fragen be-
antwortet werden können: Wer hat wann, wo, warum, was 
und wie viel angewandt? Hierzu gehören zumindest:
1. Name des Anwenders,
2. Datum der Anwendung, 
3. Bezeichnung des Anwendungsortes 

(z. B. Schlag, Bewirtschaftungseinheit, behandelte Fläche),
4. Kultur, Pfl anzenerzeugnis oder Objekt, 
5. Schadorganismus oder Zweck der Maßnahme, 
6. Bezeichnung des Pfl anzenschutzmittels, 
7. Aufwandmenge je Flächeneinheit oder Konzentration.

8 Unter betrieblicher Anwendung ist die Anwendung von Pfl anzenschutz-
mitteln zu gewerblichen Zwecken oder im Rahmen sonstiger wirtschaftli-
cher oder kommunaler Unternehmungen zu verstehen.
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Um die Anwendung chemischer Pfl anzenschutzmittel am 
notwendigen Maß zu orientieren, ist es ferner empfehlens-
wert, den Behandlungsindex zu ermitteln. Er lässt sich aus 
dem Verhält nis der tatsächlichen Aufwandmenge zur zuge-
lassenen Aufwandmenge und dem Verhältnis der tatsächlich 
behandelten Fläche zur Gesamtfl äche des Anwendungsortes 
ermitteln und sollte ebenfalls dokumentiert werden.

Die Dokumentation sollte nach folgenden Regeln erfolgen:
ó Bei vorhandenen Schlägen ist die Anwendung von Pfl an-

zenschutzmitteln schlagspezi fi sch zu dokumentieren. 
ó Haben die Schläge eines Betriebes in der Summe eine Flä-

che von weniger als acht Hek tar, kann auch für die Be-
wirtschaftungseinheit dokumentiert werden.

ó Sind größere Flächen, jedoch keine Schläge vorhanden, 
wie z. B. im Forst, ist grundsätz lich für die Bewirtschaf-
tungseinheit zu dokumentieren.

ó Betriebliche Pfl anzenschutzmittelanwendungen in allen 
anderen Fällen, wie z. B. auf Kleinstfl ächen oder bei Ein-
zelpfl anzenbehandlungen im Gartenbau, Weinbau, Forst, 
in Gewächshäu sern oder bei Pfl anzenerzeugnissen, sind 
so zu dokumentieren, dass zumin dest der Ort, der Zeit-
punkt, das verwendete Pfl anzenschutzmittel und die Art 
der Anwen dung nachvollziehbar sind. 

Schlag und Bewirtschaftungseinheit sind im Glossar be-
schrieben.

Der Praktiker kann unterschiedliche Formen der Dokumenta-
tion im Rahmen der Betriebsfüh rung anwenden, z. B.
ó Betriebsheft, 
ó schriftliche Schlagkartei / Kulturkartei / Waldschutz- und 

Forstschutzkontroll- oder Revier  buch oder
ó PC-Schlagkartei / Kulturkartei.

11. Grundsätze und Hinweise für den 
bestimmungsgemäßen und sachge rechten 
Einsatz von Pfl anzenschutzgeräten

Geeignete und funktionssichere Pfl anzenschutz-
geräte

Pfl anzenschutzgeräte dürfen nur in den Verkehr gebracht 
werden, wenn sie so beschaffen sind, dass ihre bestimmungs-
gemäße und sachgerechte Verwendung beim Anwenden 

von Pfl anzenschutzmitteln keine schädlichen Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Mensch und Tier, auf das Grundwas-
ser und auf den Naturhaushalt hat, die nach dem Stand der 
Technik vermeidbar sind. Die Hersteller, Einführer oder Ver-
triebsunternehmer von neuen Pfl anzen schutzgeräten müssen 
die Einhaltung der bestehenden technischen Mindestanforde-
rungen gegenüber der Biologischen Bundesanstalt für Land- 
und Forstwirtschaft durch Abgabe einer Erklärung bestäti-
gen. Die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirt-
schaft führt und veröffentlicht eine Pfl anzenschutzgerätelis-
te, in der die Pfl anzenschutzgeräte geführt werden, die diese 
Anforderungen erfüllen und damit in Deutschland verkehrs-
fähig sind.

Im Gebrauch befi ndliche Pfl anzenschutzgeräte für Flächen- 
und Raumkulturen müssen im zweijährigen Turnus von amt-
lich anerkannten Kontrollstellen geprüft werden. Nähere Be-
stimmungen enthält die Pfl anzenschutzmittelverordnung. 
Erfolgreich geprüfte Pfl anzen schutzgeräte erhalten eine 
Prüfplakette, ohne die eine Pfl anzenschutzmittelausbringung 
ver boten ist. Der Pfl anzenschutzdienst überwacht diese Vor-
gaben.

Es sind nur geeignete und funktionssichere Pfl anzen-
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Die von der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forst-
wirtschaft im Rahmen des Erklä rungsverfahrens geprüfte Ge-
räte-Gebrauchsanleitung enthält alle notwendigen Angaben 
über die Ausstattung, die Einstellung, die Vorbereitung und 
den Betrieb, die Wartung, Reinigung und Funktions-Kontrol-
le. Insbesondere sind Hinweise zur Auswahl der Düsen, zum 
Spritz druck, zur Fahrgeschwindigkeit und zur Überprüfung 
der Dosiergenauigkeit vor Einsatzbe ginn enthalten. Der Be-
treiber muss den sachgerechten Geräteeinsatz durch Beach-
tung der Gebrauchsanleitung und darüber hinaus regelmäßi-
ge Sichtkontrollen zur Dichtheit des Flüs sigkeitssystems ein-
schließlich der Nachtropfsicherheit und des vollständig aus-
gebildeten Spritzstrahls der Düsen gewährleisten.

Der Einsatz von Pfl anzenschutzgeräten dient dem Zweck, 
Pfl anzenschutzmittel genau dosiert und mit möglichst gerin-
gen Verlusten gleichmäßig auf Zielfl ächen zu verteilen und 
anzula gern. Die Geräteart muss deshalb dem Anwendungsge-
biet und der zu behandelnden Kultur entsprechen und nach 
Möglichkeit sollte verlustmindernde Technik zum Einsatz 
kommen (z. B. abtriftmindernde Düsen, Recyclingtechnik).

Bei der Anwendung von Pfl anzenschutzmitteln mit Luftfahr-
zeugen sind die Anwendungs bestimmungen bei der Zulas-
sung des Pfl anzenschutzmittels sowie die einschlägigen Vor-
schriften der Länderbehörden zu beachten. Falls keine dies-
bezüglichen Vorschriften bestehen, kann auf die Richtlinien 
der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
zu rückgegriffen werden.

Beim Einsatz von Spritzgeräten für Feldkulturen sind be-
sonders folgende Hinweise zu beachten:

ó In den ackerbaulichen Hauptkulturen sind Fahrgassen an-
zulegen oder andere Orientie rungs hilfen zu nutzen, um 
einen präzisen Anschluss zu sichern und Überlappungen 
auszu schließen. Bei Erosionsgefahr kann ein Teilbewuchs 
der Fahrgasse hilfreich sein.

ó Vor Einsatzbeginn muss der Wasseraufwand/Hektar fest-
gelegt werden. Dabei sind u. a. die anzuwendenden Pfl an-
zenschutzmittel, das Entwicklungsstadium der Kultur und 
die Wetterbedingungen zu berücksichtigen.

ó Beim Ansetzen der Spritzfl üssigkeit ist, ausgehend von den 
Vorgaben der Mittel-Gebrauchs anleitung, der situationsbe-

zogene Mittelaufwand festzulegen, ferner sind die Misch-
barkeit und die erforderlichen Vorsichts- und Anwender-
schutzmaßnahmen zu be achten. Für das Abmessen und 
die Zugabe von Pfl anzenschutzmitteln in den Gerätebehäl-
ter oder die Mitteleinfüllschleuse des Gerätes sind aus-
schließlich geeignete und diesem Zweck vorbehaltene 
Messgefäße zu verwenden.

ó Das Befüllen von Pfl anzenschutzgeräten ist zu beaufsichti-
gen. Die Gerätebehälter dürfen nicht über das Nennvolu-
men hinaus befüllt werden und dürfen nicht überschäu-
men. Es muss gewährleistet sein, dass beim Befüllen aus 
einer Trinkwasserleitung keine Spritzfl üs sigkeit zurück-
gesaugt oder -gedrückt werden kann. Eine Befüllung aus 
offenen Gewässern und aus Brunnen, z.B. für die Bereg-
nung, ist zu unterlassen.

ó Pfl anzenschutzmittel-Gebinde sind nach der Entleerung 
sorgfältig zu spülen. Das Spülwas ser ist der Spritzfl üs-
sigkeit zuzugeben. Es empfi ehlt sich, zu diesem Zweck 
Mitteleinfüll schleusen mit integrierter Kanisterspüleinrich-
tung zu verwenden. Die gereinigten Behälter sollen der 
kostenfreien Rücknahme durch die Pfl anzenschutzmittel-
industrie zugeführt wer den.

ó Um zu vermeiden, dass am Ende der Behandlung zu große 
Spritzfl üssigkeitsrestmengen übrig bleiben, ist der Bedarf 
an Spritzfl üssigkeit abzuschätzen. Für die letzte Füllung ist 
der Bedarf an Spritzfl üssigkeit genau zu berechnen und 
diese Menge oder sogar etwas we niger einzufüllen. 

ó Im Interesse einer gleichmäßigen Quer- und Längsvertei-
lung sowie einer abtriftarmen Ap plikation ist eine Fahr-
geschwindigkeit bis zu 8 km/h zu wählen, da bei einer 
Fahrge schwindigkeit von mehr als 8 km/h die Verteilungs-
probleme überproportional zu nehmen. Höhere Fahrge-
schwindigkeiten sind nur vertretbar, wenn durch techni-
sche Voraussetzun gen die bestimmungsgemäße und sach-
gerechte Anwendung des Pfl anzenschutzmittels sicherge-
stellt ist.

ó Spritzeinsätze bei dauerhaften Windgeschwindigkeiten 
über 5 m/s, dauerhaften Temperatu ren über 25 °C oder 
rela tiven Luftfeuchten unter 30 % sind zu vermeiden, da 
sie zu erheblichen Mittelverlusten durch Abtrift und Ver-
fl üchtigung führen. 
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ó Sind für bestimmte Anwendungen verlustmindernde Ge-
räte vorgeschrieben, sind zusätz lich die Verwendungsbe-
stimmungen des jeweiligen Gerätes einzuhalten.

ó Bei der Ausbringung von im Gerät verbliebenen Restmen-
gen ist zu berücksichtigen, dass eine Verdünnung der 
Restmenge, die sich zwischen Armatur und Düsen befi n-
det, nicht möglich ist und daher beim Ausspritzen auf den 
ersten Metern die volle Konzentration ausgebracht wird. 
Nach Möglichkeit sollte das Klarwasser z. B. mit Hilfe von 
Tankreini gungsdüsen zur Reinigung der Behälterinnen-
räume genutzt werden. Auf die Entsorgung von Restbrü-
hen wird in Nr. 13 „Grundsätze für das Lagern, das Entsor-
gen und den sonsti gen Umgang mit Pfl anzenschuttmit-
teln“ gesondert eingegangen.

ó Geringe, bereits mehrfach verdünnte Restmengen können, 
sofern die verwendeten Mittel dies zulassen, im Gerät verblei-
ben und beim nächsten Einsatz mit ausgebracht werden.

ó Die Außenreinigung, Befüllung, Pfl ege und Wartung des 
Pfl anzenschutzgerätes soll auf einer Anwendungsfl äche 
erfolgen. Steht eine befestigte Fläche mit Schmutzwasser-
fang und nachgelagerter Aufbereitung oder sachgerech-
ter Entsorgung zur Verfügung, kann die Außenreinigung, 
Befüllung, Pfl ege und Wartung auch dort erfolgen. Die 
Flächen befesti gung muss eine Versickerung in den Unter-
grund und einen unkontrollierten Abfl uss (z. B. in die Ka-
nalisation oder in ein Gewässer) sicher ausschließen. Un-
gereinigte Geräte sind nach Beendigung der Spritzarbei-
ten so abzustellen, dass anhaftende Spritzfl üssigkeit nicht 
durch Niederschläge abgewaschen werden kann. 

ó Auch zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Kontroll-
terminen soll das Pfl anzen schutzge rät sorgfältig gepfl egt 
und gewartet werden, um die Funktionstüchtigkeit sowie 
die Dosier- und Verteilgenauigkeit zu gewährleisten.

Beim Einsatz von Sprühgeräten in Raumkulturen sind 
die folgenden Hinweise zusätz lich oder ersatzweise zu 
beachten:

ó Sprühgeräte in Raumkulturen sind entsprechend der Ge-
brauchsanleitung bzw. den amtli chen Empfehlungen für 
eine gezielte und verlustarme Applikation auf die Kultu-
ren (z. B. Obst-, Wein- oder Hopfenbau), Entwicklungssta-
dien, Anbauformen und Objekte (z. B. berindetes Stamm-
holz) einzustellen. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung 
der Kulturen und des dadurch gegebenen höheren Abtrift-
niveaus gegenüber Feldspritzen sind die Maßnahmen zur 
Reduzierung der Abtrift besonders zu beachten.

ó Abtriftreduzierende Maßnahmen sind neben der Verwen-
dung verlustmindernder Geräte die Begrenzung der Luft- 
bzw. Flüssigkeitsstrahlrichtung nach oben auf die Höhe 
der zu be handelnden Kultur, die Verwendung eines gro-
ben Tropfenspektrums, die Applikation mit reduzierter 
Luftmenge bzw. ohne Luft und die einseitige Behandlung 
im Randbereich bei gleichzeitiger Abschaltung bzw. Abde-
ckung des Gebläses auf der windabgewandten Seite.

ó Grundsätzlich ist mit der für eine ausreichende Durchdrin-
gung der Kultur notwendigen geringsten Gebläseleistung 
zu arbeiten, wobei grundsätzlich jede Fahrgasse auszunut-
zen ist. In Kulturen mit engen Reihenabständen, wie z. B. 
im Weinbau, sind die Pfl anzen schutzmittel in den frühen 
Entwicklungsstadien, also bei geringer Blattfl äche, mög-
lichst im Spritzverfahren ohne Luftunterstützung auszu-
bringen.

ó Der Wasser- und Pfl anzenschutzmittelaufwand ist im Obst-, 
Wein- und Hopfenbau ent sprechend dem Entwicklungssta-
dium und im Obstbau auch in Abhängigkeit von der Kro-
nenhöhe einzustellen. Die Fahrgeschwindigkeit im Obst- 
und Weinbau soll nicht mehr als 6 km/h betragen.

ó Grenzen gefährdete Objekte an die Behandlungsfl äche an, 
hat die Randbehandlung ein seitig in die Behandlungsfl ä-
che hinein zu erfolgen.



50 51

GUTE FACHLICHE PRAXIS IM PFLANZENSCHUTZ

ó Sind für bestimmte Anwendungen verlustmindernde Ge-
räte vorgeschrieben, sind zusätz lich die Verwendungsbe-
stimmungen des jeweiligen Gerätes einzuhalten.

ó Bei der Ausbringung von im Gerät verbliebenen Restmen-
gen ist zu berücksichtigen, dass eine Verdünnung der 
Restmenge, die sich zwischen Armatur und Düsen befi n-
det, nicht möglich ist und daher beim Ausspritzen auf den 
ersten Metern die volle Konzentration ausgebracht wird. 
Nach Möglichkeit sollte das Klarwasser z. B. mit Hilfe von 
Tankreini gungsdüsen zur Reinigung der Behälterinnen-
räume genutzt werden. Auf die Entsorgung von Restbrü-
hen wird in Nr. 13 „Grundsätze für das Lagern, das Entsor-
gen und den sonsti gen Umgang mit Pfl anzenschuttmit-
teln“ gesondert eingegangen.

ó Geringe, bereits mehrfach verdünnte Restmengen können, 
sofern die verwendeten Mittel dies zulassen, im Gerät verblei-
ben und beim nächsten Einsatz mit ausgebracht werden.

ó Die Außenreinigung, Befüllung, Pfl ege und Wartung des 
Pfl anzenschutzgerätes soll auf einer Anwendungsfl äche 
erfolgen. Steht eine befestigte Fläche mit Schmutzwasser-
fang und nachgelagerter Aufbereitung oder sachgerech-
ter Entsorgung zur Verfügung, kann die Außenreinigung, 
Befüllung, Pfl ege und Wartung auch dort erfolgen. Die 
Flächen befesti gung muss eine Versickerung in den Unter-
grund und einen unkontrollierten Abfl uss (z. B. in die Ka-
nalisation oder in ein Gewässer) sicher ausschließen. Un-
gereinigte Geräte sind nach Beendigung der Spritzarbei-
ten so abzustellen, dass anhaftende Spritzfl üssigkeit nicht 
durch Niederschläge abgewaschen werden kann. 

ó Auch zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Kontroll-
terminen soll das Pfl anzen schutzge rät sorgfältig gepfl egt 
und gewartet werden, um die Funktionstüchtigkeit sowie 
die Dosier- und Verteilgenauigkeit zu gewährleisten.

Beim Einsatz von Sprühgeräten in Raumkulturen sind 
die folgenden Hinweise zusätz lich oder ersatzweise zu 
beachten:

ó Sprühgeräte in Raumkulturen sind entsprechend der Ge-
brauchsanleitung bzw. den amtli chen Empfehlungen für 
eine gezielte und verlustarme Applikation auf die Kultu-
ren (z. B. Obst-, Wein- oder Hopfenbau), Entwicklungssta-
dien, Anbauformen und Objekte (z. B. berindetes Stamm-
holz) einzustellen. Aufgrund der räumlichen Ausdehnung 
der Kulturen und des dadurch gegebenen höheren Abtrift-
niveaus gegenüber Feldspritzen sind die Maßnahmen zur 
Reduzierung der Abtrift besonders zu beachten.

ó Abtriftreduzierende Maßnahmen sind neben der Verwen-
dung verlustmindernder Geräte die Begrenzung der Luft- 
bzw. Flüssigkeitsstrahlrichtung nach oben auf die Höhe 
der zu be handelnden Kultur, die Verwendung eines gro-
ben Tropfenspektrums, die Applikation mit reduzierter 
Luftmenge bzw. ohne Luft und die einseitige Behandlung 
im Randbereich bei gleichzeitiger Abschaltung bzw. Abde-
ckung des Gebläses auf der windabgewandten Seite.

ó Grundsätzlich ist mit der für eine ausreichende Durchdrin-
gung der Kultur notwendigen geringsten Gebläseleistung 
zu arbeiten, wobei grundsätzlich jede Fahrgasse auszunut-
zen ist. In Kulturen mit engen Reihenabständen, wie z. B. 
im Weinbau, sind die Pfl anzen schutzmittel in den frühen 
Entwicklungsstadien, also bei geringer Blattfl äche, mög-
lichst im Spritzverfahren ohne Luftunterstützung auszu-
bringen.

ó Der Wasser- und Pfl anzenschutzmittelaufwand ist im Obst-, 
Wein- und Hopfenbau ent sprechend dem Entwicklungssta-
dium und im Obstbau auch in Abhängigkeit von der Kro-
nenhöhe einzustellen. Die Fahrgeschwindigkeit im Obst- 
und Weinbau soll nicht mehr als 6 km/h betragen.

ó Grenzen gefährdete Objekte an die Behandlungsfl äche an, 
hat die Randbehandlung ein seitig in die Behandlungsfl ä-
che hinein zu erfolgen.



52 53

GUTE FACHLICHE PRAXIS IM PFLANZENSCHUTZ

12. Grundsätze zum Schutz bestimmter 
angrenzender Flächen

Pfl anzenschutzmittel sollen bestimmungsgemäß und sachge-
recht angewandt werden, so dass sie ihre Wirksamkeit ent-
falten können. Abtrift in benachbarte Flächen verfehlt die-
ses Ziel und ist unerwünscht. Durch Abtrift können Beein-
trächtigungen von Fauna und Flora an grenzen der Flächen 
verursacht werden. Besondere Vorsicht ist in der Nähe von 
Oberfl ächen gewäs sern geboten, weil aquatische Lebensge-
meinschaften gegenüber bestimmten Pfl anzen schutz mit-
telwirkstoffen sehr empfi ndlich sind. Landwirtschaftliche und 
gärtnerische Produkte kön nen infolge Abtrift Rückstände von 
Pfl anzenschutzmitteln aufweisen, die zum Verlust der Ver-
marktungsfähigkeit führen können, z. B. wenn Flächen des 
ökologischen Landbaus an kon ventionell bewirtschaftete Flä-
chen grenzen.

Abtrift ist grundsätzlich zu vermeiden. Dies gilt besonders 
für Abtrift in gefährdete Objekte, Gewässer und besonders 
schützenswerte Biotope.

Es sind die mit der Pfl anzenschutzmittelzulassung erteilten 
Aufl agen und Anwendungsbe stimmungen einzuhalten. Hilfe-
stellung bietet das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“, in 
dem Pfl anzenschutzgeräte, Geräteteile (Düsen) und Bedingun-
gen zur Reduzierung der Abtrift um 50 %, 75 %, 90 % und 
99 % sowie die Behandlungs-Randbreiten aufgeführt sind, auf 
denen diese Maßnahmen anzuwenden sind9. Neben verlust-
mindernder Technik in Verbindung mit reduzierter Fahrge-
schwindigkeit kann die Abtrift durch eine geringe Spritzhö-
he, eine hohe Flüssigkeitsaufwandmenge, die Abschaltung 
der äußeren Düsen und die Beachtung von Windrichtung 
und -geschwindigkeit zusätzlich verringert werden. Zu Wohn-
gebieten, Garten-, Freizeit- und Sportfl ächen sowie zu Weiden 
mit Viehaustrieb sind ausreichende Abstände erforderlich. 
Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Abtrift auf Nachbar-
fl ächen und -kulturen aufgetreten sein, so ist der Nutzungs-
berechtigte umgehend zu verständigen und ggf. auf Vor-
sorgemaßnahmen (z. B. Einhaltung der Wartezeit oder Ver-
zehrsverbot) hinzuweisen.

13. Grundsätze für das Lagern, das Entsorgen 
und den sonstigen Umgang mit Pfl anzenschutz-
mitteln

Lagern und Entsorgen von Pfl anzenschutzmitteln

Besondere Anforderungen betreffen das Lagern und Entsor-
gen von Pfl anzenschutzmitteln, um Gefahren für Mensch, 
Tier und Naturhaushalt auszuschließen. Das Lagern und das 
sach gerechte Entsorgen von Pfl anzenschutzmitteln, z. B. 
wenn sie überlagert sind oder sie nach Ablauf von Zulassung 
und Aufbrauchfrist nicht mehr angewandt werden können, 
sind viel fach unumgänglich. Hierzu existieren besondere ge-
setzliche Regelungen in verschiedenen Rechtsbereichen. 

Das Lagern von Pfl anzenschutzmitteln ist zeitlich und 
mengenmäßig auf das notwendige Minimum zu begrenz-
en und unterliegt einer besonderen Sorgfaltspfl icht.

9 www.bba.de
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Entsorgen von Restbrühen und Reinigungsfl üssig-
keiten

Das fachgerechte Entsorgen von Restbrühen und Reinigungs-
fl üssigkeiten ist eine wichtige Voraussetzung, um insbesonde-
re Gewässerkontaminationen zu unterbinden.

Restbrühen und Reinigungsfl üssigkeiten sollen in geeigne-
ter Verdünnung auf der An wendungsfl äche ausgebracht 
werden. Eine Einleitung in Hofabläufe oder in die Kanali-
sation verstößt gegen die gute fachliche Praxis.

Grundsätzlich sollen Reste von Pfl anzenschutzmitteln, die 
sich in Restbrühen, Reinigungs fl üssigkeiten oder dem 
Spülwasser befi nden, das bei der Reinigung der Pfl anzen-
schutzmittel behälter anfällt, nicht außerhalb der Anwen-
dungsfl äche verbracht, sondern dort sachgerecht ausge-
bracht werden. 

Transport von Pfl anzenschutzmitteln

Für den Transport von Pfl anzenschutzmitteln existieren eben-
falls besondere gesetzliche Re gelungen. Er fi ndet vor allem 
zwischen den Handelseinrichtungen und dem Lager des An-
wenders bzw. von dort zur Anwendungsfl äche statt. Da dazu 
übliche Verkehrsmittel und Ver kehrswege benutzt werden, ist 
der Gefahr von Beschädigungen der Behälter und der Konta-
mination von Mensch, Tier und Naturhaushalt vorzubeugen.

Beim Transport von Pfl anzenschutzmitteln sind Vorkeh-
rungen zu treffen, um Beschä digungen von Transportbe-
hältern und Kontaminationen auszuschließen.

Wenn bei einem Unfall Pfl anzenschutzmittel aus Transport-
behältern austreten, sind die Poli zei und ggf. der Hersteller 
oder Händler des Mittels einzuschalten. 

Herstellen der Behandlungsfl üssigkeiten

Der Umgang mit dem Konzentrat von Pfl anzenschutzmitteln 
und die Zubereitung von Be handlungsfl üssigkeiten – in der 
Regel mit dem Trägerstoff Wasser - können besondere Gefah-
ren sowohl für den Anwender als auch für den Naturhaushalt 

auslösen und sind deshalb eine kritische Phase beim Umgang 
mit Pfl anzenschutzmitteln.

Bei der Herstellung der Behandlungsfl üssigkeit sind beson-
dere Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz des Anwenders, 
Dritter und des Naturhaushaltes zu beachten.

Um Gefahren abzuwenden, sind bei der Zubereitung der Be-
handlungsfl üssigkeit und beim Umgang mit dem Konzentrat 
sowie mit der Behandlungsfl üssigkeit die in der Gebrauchsan-
leitung aufgeführten Schutzvorschriften, insbesondere zum 
Körper- und Atemschutz, zu be achten. Behandlungsfl üssigkeit 
sollte nicht in der Nähe von Brunnen oder Oberfl ächenge-
wässern angesetzt werden. Der Anwender trägt für die 
Einhaltung von Schutzmaßnahmen die volle Eigenverant-
wortung. Bei der Herstellung der Behandlungsfl üssigkeit ist 
darauf zu ach ten, dass Leckagen und Kontaminationen durch 
sachgerechtes Verhalten und einen entspre chenden Körper-
schutz vermieden werden. 

Angesetzte Behandlungsfl üssigkeiten, unverbrauchte Pfl an-
zenschutzmittel sowie ungereinigte Behälter und Geräte sind 
grundsätzlich nicht unbeaufsichtigt zu lassen, um Gefahren 
für Dritte abzuwenden. Verunreinigte Behälter und Geräte 
sind vor Niederschlag zu schützen. Eine ausreichende Sauber-
keit bei und nach Abschluss der Arbeit trägt dazu bei, Risi-
ken für den Anwender so gering wie möglich zu halten (z. B. 
benutzte Handschuhe vor dem Auszie hen gründlich abwa-
schen, wobei das Waschwasser wie die Reinigungsfl üssigkeit 
ordnungs gemäß zu entsorgen ist). 
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14. Grundsätze für die Erfolgskontrolle von 
Pfl anzenschutzmaßnahmen

Nach jeder Pfl anzenschutzmaßnahme ist zu prüfen, ob das 
Ziel erreicht wurde. Dadurch er gibt sich die Möglichkeit, wei-
tere Entscheidungen sachkundig zu treffen und Erfahrungen 
über die Wirkung von Pfl anzenschutzmaßnahmen in be-
stimmten Situationen zu sammeln.

Der Erfolg der Pfl anzenschutzmaßnahmen ist durch 
geeignete Methoden zu überprüfen. 

Der Praktiker soll sich in angemessener Zeit nach der Durch-
führung einer Pfl anzenschutz maßnahme von deren Wirk-
samkeit und Verträglichkeit überzeugen, indem er den Befall 
des behandelten Bestandes einschätzt. Hat die Maßnahme 
unzureichend gewirkt oder Schaden verursacht, muss sorg-
fältig geprüft werden, wodurch die Minderwirkung oder der 
Schaden verursacht wurde und ob eine Wiederholungsmaß-
nahme möglich und sinnvoll ist. Hierbei sollte ggf. die Pfl an-
zenschutzberatung einbezogen werden.

Bei besonderem Interesse, zur Demonstration der Effi zienz 
von Pfl anzenschutzmaßnahmen und bei unsicheren Pfl anzen-
schutzentscheidungen zugunsten einer Maßnahme wird in 

land wirtschaftlichen Kulturen die Anlage von unbehandelten 
Teilfl ächen, z. B. auf Flächen in der Größe von Gerätebreite x 
10 m, empfohlen. Dort kann in der Zeit nach der Behandlung 
die ungestörte Befallsentwicklung verfolgt und die Auswir-
kung der Maßnahme beurteilt werden. 

Allerdings ist die Anlage von unbehandelten Teilfl ächen 
nicht bei allen Pfl anzenkrankheiten zu empfehlen, da die un-
behandelte Stelle eine Infektionsquelle darstellen kann, die 
zusätzli che Behandlungen erforderlich macht, so z. B. bei der 
Kraut- und Braunfäule an Kartoffeln. In der Forstwirtschaft 
wird die Wirkung einer Insektenbekämpfung z. B. anhand 
von Kotfall kontrollen und Probezählungen ermittelt. 

Es empfi ehlt sich eine Aufzeichnung über alle durchgeführ-
ten Maßnahmen. Sie dient der kri tischen Analyse und lang-
fristigen Optimierung des Pfl anzenschutzes am jeweiligen 
Standort und sollte so erfolgen, dass standort- und situations-
bezogene Erfahrungen gesammelt werden können und ein-
zelne Pfl anzenschutzmaßnahmen rückverfolgbar sind.

Um bei der betrieblichen Anwendung von Pfl anzenschutzmit-
teln langfristig Erfahrungen zu sammeln, ist es empfehlens-
wert, auch die Randbedingungen bei der Anwendung (z. B. 
Sta dium der Kultur, Grundlage für die Bekämpfungsentschei-
dung, Witterungs bedingungen) zu notieren.
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Glossar
Dieses Glossar erläutert auf der Grundlage von Legaldefi niti-
onen oder anderen Beschreibun gen wichtige Begriffe, die in 
den Grundsätzen für die Durchführung der guten fachlichen 
Pra xis im Pfl anzenschutz verwendet werden.

Abtrift
Verfrachtung von Pfl anzenschutzmitteln in der Behandlungs-
fl üssigkeit durch Luftbewegung auf Nichtzielfl ächen.

Akarizide
Mittel gegen Milben. Neben spezifi schen Akariziden haben 
auch zahlreiche Insektizide gleichzeitig akarizide Eigenschaften.

Anwendungsgebiet
Bestimmte Pfl anzen, Pfl anzenarten oder Pfl anzenerzeugnisse 
zusammen mit denjenigen Schadorganismen, gegen die die 
Pfl anzen und Pfl anzenerzeugnisse geschützt werden sollen, 
oder der sonstige Zweck, zu dem das Pfl anzenschutzmittel 
angewandt werden soll.

Aufwandmenge
Die Menge eines Pfl anzenschutzmittels pro Fläche, Bodenvo-
lumen oder Raumeinheit, die zur Bekämpfung von Schador-
ganismen erforderlich ist.

Behandlungsindex
Der Behandlungsindex stellt die Anzahl von Pfl anzenschutz-
mittel-Anwendungen auf einer betrieblichen Fläche, einer 
Kultur oder in einem Betrieb unter Berücksichtigung von 
redu zierten Aufwandmengen und Teilfl ächenbehandlungen 
dar, wobei bei Tankmischungen jedes Mittel gesondert zählt. 

Bekämpfungsschwelle
Befallsdichte bzw. Befallsintensität von Schadorganismen, bei 
der eine Bekämpfung aus epi demiologischen, populationsdy-
namischen oder technischen Gründen durchgeführt werden 
muss, um das Erreichen der wirtschaftlichen Schadensschwel-
le zu verhindern.

Bewirtschaftungseinheit
Eine Bewirtschaftungseinheit wird defi niert als
a) mehrere Schläge oder andere Flächeneinheiten mit einer 

Fläche von insgesamt bis zu acht Hektar,
b) Reviere, Abteilungen oder Teilfl ächen im Forst,

die vergleichbare Standortverhältnisse aufweisen, einheitlich 
bewirtschaftet werden und mit der gleichen Pfl anzenart oder 
den gleichen Pfl anzenarten bestellt sind. 

Cross-Compliance
Bindung der Gewährung von Direktzahlungen an die Einhal-
tung verbindlicher Vorschrif ten über den Umweltschutz, die 
Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, die Tiergesundheit 
und den Tierschutz.

Erosion
Transport von Boden durch Wind oder Wasser aus einem Ab-
tragungsgebiet in ein Anlan dungsgebiet. Durch Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen beeinfl ussbare wichtigste Ursache für De-
gradierung und Verlust von Ackerkrume.

Fungizide
Mittel gegen Pilze.

Herbizide
Mittel gegen unerwünschten Pfl anzenwuchs (Unkräuter, Un-
gräser).

Indikation
Bestimmtes Anwendungsgebiet von Pfl anzenschutzmitteln, 
z. B. Echter Mehltau an Weizen, Blattläuse an Rosen, zwei-
keimblättrige Unkräuter in Zuckerrüben.

Insektizide
Mittel gegen Schadinsekten.

Integrierter Pfl anzenschutz
Eine Kombination von Verfahren, bei denen unter vorrangi-
ger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pfl anzen-
züchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnah-
men die Anwendung chemischer Pfl anzenschutzmittel auf 
das notwendige Maß beschränkt wird.

Mykotoxine
Stoffwechselprodukte von Pilzen, die an Warmblütern zu ge-
sundheitlichen Beeinträchti gun gen führen können (z. B. Mut-
terkornalkaloide, Afl atoxine, DON, Zearalenon). 

Nematizide
Mittel gegen Nematoden (Fadenwürmer).
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Notwendiges Maß
Das notwendige Maß beschreibt eine Intensität der Anwen-
dung von Pfl anzenschutzmitteln, die notwendig ist, um die 
Wirtschaftlichkeit zu sichern, weil keine anderen praktikab-
len Ab wehr- und Bekämpfungsmaßnahmen zur Verfügung 
stehen, und die gleichzeitig der Vorsorge im Verbraucher- 
und Umweltschutz Rechnung trägt. 

Nützlinge
Räuber und Parasiten von Schädlingen, die entweder als Be-
standteil der vorhandenen Fauna gefördert oder in Zuchten 
vermehrt und anschließend ausgebracht werden.

Pfl anzenschutzmittel
Stoffe, die dazu be stimmt sind,
a) Pfl anzen oder Pfl anzenerzeugnisse vor Schadorganismen 

zu schützen, 
b) Pfl anzen oder Pfl anzenerzeugnisse vor Tieren, Pfl anzen 

oder Mikroorganismen zu schüt zen, die nicht Schadorga-
nismen sind,

c) die Lebensvorgänge von Pfl anzen zu beeinfl ussen, ohne 
ihrer Ernährung zu dienen (Wachstumsregler),

d) das Keimen von Pfl anzenerzeugnissen zu hemmen, ausge-
nommen sind Wasser, Dünge mittel im Sinne des Dünge-
mittelgesetzes und Pfl anzenstärkungsmittel; als Pfl anzen-
schutzmittel gelten auch Stoffe, die dazu bestimmt sind, 
Pfl anzen abzutöten oder das Wachstum von Pfl anzen zu 
hemmen oder zu verhindern, ohne dass diese Stoffe unter 
Buchstabe a oder c fallen.

Pfl anzenstärkungsmittel
Stoffe, die 
a) ausschließlich dazu bestimmt sind, die Widerstandsfähig-

keit von Pfl anzen gegen Schad organismen zu erhöhen,
b) dazu bestimmt sind, Pfl anzen vor nichtparasitären Beein-

trächtigungen zu schützen,
c) für die Anwendung an abgeschnittenen Zierpfl anzen au-

ßer Anbaumaterial bestimmt sind.

Pheromone
Exohormone, vor allem von Insekten; dienen der intraspezifi -
schen Kommunikation. Man un terscheidet u. a. Sexualphero-
mone, Aggregationspheromone, Alarmpheromone, Markie-
rungs- oder Ablenkungspheromone.

Phytotoxizität
Schädlichkeit eines Pfl anzenschutzmittels gegenüber der zu 

behandelnden Kulturpfl anze. Die Phytotoxizität ist abhängig 
von der Dosis, den äußeren Bedingungen und der Disposition 
der Pfl anzen.

Resistenz
Befähigung eines Organismus, den Angriff von Schadorga-
nismen abzuwehren oder der Wir kung eines schädigenden 
Agens zu widerstehen. Wichtiges Zuchtziel sind Kulturpfl an-
zensorten, die Resistenz gegen Schadorganismen oder Stress 
aufweisen. Schadorganismen können gegen Pfl anzenschutz-
mittel Resistenz entwickeln, die bis zur völligen Unwirksam-
keit führt.

Schadorganismen
Tiere, Pfl anzen und Mikroorganismen in allen Entwicklungs-
stadien, die erhebliche Schäden an Pfl anzen oder Pfl anzener-
zeugnissen verursachen können. Viren und ähnliche Krank-
heits erreger werden den Mikroorganismen, nicht durch 
Schadorganismen verursachte Krankheiten werden den 
Schadorganismen gleichgestellt.

Schlag
Ein Schlag ist eine einheitlich bewirtschaftete, räumlich zusam-
menhängende und mit der glei chen Pfl anzenart, bei Gemen-
gen und Grünland den gleichen Pfl anzenarten bestellte Fläche. 

Toleranz
Die Fähigkeit einer Pfl anze, Schaderregerbefall oder die Ein-
wirkung abiotischer Schadfakto ren unter geringerer Einbuße 
an Lebens- und Leistungsfähigkeit zu überstehen als eine sen-
sible Pfl anze bei gleicher Belastungsintensität.

Wirkstoffe
Chemische Elemente oder deren Verbindungen, wie sie na-
türlich vorkommen oder zu ge werblichen Zwecken herge-
stellt werden, einschließlich der Verunreinigungen, mit Wir-
kung auf
a) Schadorganismen oder
b) Pfl anzen oder Pfl anzenerzeugnisse;
Mikroorganismen einschließlich Viren und ähnliche Organis-
men sowie ihre Bestandteile sind den chemischen Elementen 
gleichgestellt.

Wirtschaftliche Schadensschwelle
Befallsdichte bzw. Befallsintensität eines Schadorganismus, 
bei der Schäden eintreten, die gleich hoch sind wie die Kos-
ten einer Bekämpfungsmaßnahme.
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